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Vorbemerkung 

Diese Schrift entstand im Ergebnis meines Masterstudiums „Konfliktmanagment 
und Mediation“ (Studiengang 2015/2016) an der Europa Universität Viadrina. 
Nach meiner Grundausbildung zur Mediatorin hatte ich das Bedürfnis noch mehr 
zu diesem Thema zu erfahren und vor allem weitere Instrumente und Tools ken-
nen und anwenden zu lernen. 
Meine Erwartungen an das Studium haben sich in jeder Weise nicht nur erfüllt, 
sie wurden übertroffen. 
Neben den erweiterten Kenntnissen und Fertigkeiten von Handlungsoptionen hat 
dieses Studium meine Einstellung zu Konflikten spürbar verändert. Ich kann mit 
Fug und Recht sagen, ich habe mich persönlich weiterentwickelt und damit ein-
hergehend das Verständnis von meiner Tätigkeit als Ombudsfrau. 
Mich beschäftigte permanent und intensiv die Frage, welchen Einfluss meine 
Tätigkeit, diese Funktion auf die Kultur, auf das Miteinander in einem Unter-
nehmen hat. So entstand die Frage, ob die These - Auf die Haltung kommt es an! 
– absolut mit einem JA beantwortet werden, wie ich das vor Beginn der Bearbei-
tung eher intuitiv getan habe. In der vorliegenden Arbeit bin ich dieser Frage 
nachgegangen, habe existierende wissenschaftliche Meinungen untersucht und 
schließlich auf deren Praxisrelevanz geprüft. 
Mir ist bewußt, dass nicht alle Aspekte berücksichtigt, alle Perspektiven analy-
siert werden. Meine zuversichtliche Vorstellung aber ist, damit denjenigen, die 
sich mit dem Thema „Haltung“ (vor allem) im betrieblichen Kontext beschäftigen 
und darunter vor allem denen, die als Ombudspersonen tätig sind, Denkanstöße 
und auch Handlungsoptionen gegeben zu haben. 

 
Mein Dank gilt den Dozentinnen und Dozenten, den Betreuerinnen des Studien-
gangs und meinen Kommilitonen und Kommilitioninnen und ganz besonders der 
Lankwitzer Studiengruppe, ohne die ich diese Herausforderung wohl nicht in der 
Weise gemeistert hätte. 

 
 
Silvia Müller, im Dezember 2017 
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1. Einleitung 

Nach den Erfahrungen der Verfasserin dieser Arbeit, als Ombudsfrau der Deut-
schen Bahn AG, gewinnt die Lösung von Konflikten außerhalb formaler Verfah-
ren, mittels alternativer Streitbeilegungsverfahren, den sogenannten ADR-
Verfahren, auch in der unternehmerischen Praxis mehr und mehr an Akzeptanz 
und damit an Relevanz.  

Deutlich wird dies u. a. in der Studienserie von PricewaterhouseCoopers 
(PwC) und der Europa Universität Viadrina, Frankfurt/Oder (EUV). Der Status 
quo von vor zehn Jahren – „Unternehmen tun nicht, was sie wollen, und wollen 
nicht, was sie tun“1 – hat sich, wenn auch nicht revolutionär, so doch kontinuier-
lich verändert.2 Eine wesentliche Erkenntnis der Studienserie ist die Feststellung, 
dass die ethische Dimension, die Wertefrage nach Aussagen der Unternehmen 
zwar im Zentrum steht, aber (noch) nicht bewusst integriert ist.3  

Daraus entstand die dieser Masterarbeit zugrunde liegende, ergebnisoffene 
Fragestellung in Bezug auf die Tätigkeit von Ombudspersonen in Unternehmen. 
Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der Interaktion zwischen der inneren 
Haltung und den äußeren Rahmenbedingungen. Die Effizienz von Konfliktmana-
gementsystemen (KMS) oder Konfliktmanagementprogrammen (KMP) oder 
einzelner Komponenten daraus, also ein quantitativer, wirtschaftlicher Aspekt, 
spielt für Unternehmen naturgemäß eine maßgebliche Rolle. Methoden und Ver-
fahren müssen betriebliche Konflikte zeitnah und kostengünstig lösen oder diese 
zumindest minimieren, sonst sind sie für Unternehmen nicht interessant. Anderer-
seits geht es jedoch auch um positive Effekte in Richtung Konfliktkultur, die der 
Unternehmenskultur zugrechnet werden kann und muss. KMS und/oder KMP 
haben also auch eine qualitative und ethische Dimension. Das Erscheinungsbild 
eines Unternehmens, welches sich um die Belange seiner Mitarbeiter kümmert, 
Konflikte konstruktiv lösen will und konkrete Angebote zu deren Lösung unter-

__________ 
1 Studie PwC/EUV (Hrsg.). Konfliktmanagement in der deutschen Wirtschaft – Entwicklungen eines Jahr-
zehnts, Frankfurt am Main 2016, S. 23. 
2 Vgl. ebd., S. 81. 
3 Vgl. ebd., S. 29. 
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breitet, gehört zu den Kernstrategien moderner Personalpolitik. Dies besonders 
vor dem Hintergrund, dass das Image eines Unternehmens im Wettbewerb um 
neue Mitarbeiter, denen Selbstbestimmtheit, Individualität, Flexibilität und Work 
Life Balance wichtig sind, einen besonderen Stellenwert einnimmt. Das unter-
mauert eindrucksvoll das folgende Zitat des Personalvorstandes der Deutschen 
Bahn – „Programm ist das eine, Haltung das andere – Zukunft Bahn“.4 

Sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Aspekte müssen insofern 
bei der Entwicklung von unternehmensspezifischen Konfliktlösungsstrategien 
und bei der Etablierung von KMS oder KMP berücksichtigt werden. Wenn ein 
Unternehmen diese Ziele verfolgt, stellt sich folgerichtig die Frage, wie sie am 
besten erreicht werden können.  

Die Mitgliedsunternehmen des Round Table Mediation und Konfliktmanage-
ment der deutschen Wirtschaft (RTMKM)5, als Vorreiter im Bereich der Einfüh-
rung und Anwendung von ADR-Verfahren in Unternehmen und Organisationen, 
haben dafür unterschiedliche Ideen entwickelt und neue Wege beschritten. Eine 
besondere Option ist die Implementierung von unternehmensinternen Ombuds-
stellen. Die Ombudsperson als solche ist ein positiv belegtes Symbol und zu-
gleich ein Zeichen für die Entscheidung der Unternehmensleitung, sich dem 
Thema „Konflikte“ ernsthaft zu stellen. Sie muss allerdings innerhalb bestehen-
der Strukturen und Normen und organisationaler Rahmenbedingungen agieren.  

Die Interaktion zwischen diesen Polen – einerseits den organisationalen und 
strukturellen Rahmenbedingungen und andererseits der Haltung einer unterneh-
mensinternen Ombudsperson – steht im Fokus der vorliegenden Arbeit. 
Daraus ergeben sich folgende Kernfragen: 
Welche strukturellen, organisationalen Rahmenbedingungen wirken auf die Tä-
tigkeit einer Ombudsperson? 
Welche Anforderungen sind an eine Ombudsperson zu stellen? 
In welchen Spannungsfeldern muss eine unternehmensinterne Ombudsperson 
agieren? 
In welchem Maße kann die Ombudsperson durch ihre Haltung die Rahmenbedin-
gungen beeinflussen und umgekehrt, in welchem Maße wird ihre persönliche 
Haltung durch diese beeinflusst? 

__________ 
4 Zitat: Ulrich Weber, Personalvorstand der Deutschen Bahn AG zum Prozess des Kulturwandels bei der 
Deutschen Bahn. 
5 http://www.rtmkm.de. Zugriff 05.11.2016. 
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Um einen grundsätzlichen Überblick zu geben, wird in Kapitel 2 zunächst auf 
die Begrifflichkeit „Ombudswesen“ eingegangen. Ein kurzer historischer Abriss 
und eine Darstellung der unterschiedlichen Ausprägungen und dem Verständnis 
von Ombudstätigkeit vermitteln so einen ersten Eindruck. Daran anschließend 
wird eine Abgrenzung von (unternehmens-)internen zu externen Om-
budspersonen vorgenommen und am Beispiel der Deutschen Bahn erläutert und 
bewertet. 

In Kapitel 3 werden, um die erste der Kernfragen zu beantworten, die theoreti-
schen Grundlagen der Tätigkeit von Ombudspersonen erarbeitet. Die organisatio-
nalen Rahmenbedingungen werden untersucht, insbesondere die Einbindung in 
die Unternehmensstruktur. Darüber hinaus wird auf die Anforderungen und Er-
wartungen an diese Funktion aus Sicht des Unternehmens eingegangen.  

Im Hinblick auf den zentralen Gegenstand dieser Arbeit stehen in Kapitel 4 
die Themen Haltung, Werte und Ethos im Zentrum. Die sowohl aus der Stellung 
im Unternehmen als auch innerhalb der Strukturen und Hierarchien resultierende 
Frage der Macht und der Umgang damit werden gesondert beleuchtet. Die einge-
henden Analysen zu diesen Fragen dienen auch der Klärung der dieser Arbeit 
vorangestellten These.  

In Bezug auf die zweite Kernfrage folgen in Kapitel 5 Untersuchungen hin-
sichtlich der Anforderungen an Kompetenz und Qualifikation sowie an die Per-
son und Persönlichkeit von Ombudspersonen. 

Die identifizierten relevanten Spannungsfelder, in denen sich eine Ombuds-
person bewegen muss, werden in Kapitel 6, anhand der Prinzipien, die die Grund-
lage der Tätigkeit einer Ombudsperson bilden, untersucht. Daraus abgeleitet und 
zur Beantwortung der dritten Kernfrage wird auf die Spannungsfelder  

– Vertraulichkeit vs. Controlling sowie 
– Freiwilligkeit vs. Regularien/Richtlinien 
– Neutralität oder Allparteilichkeit und Unabhängigkeit 
vertiefend eingegangen.  

Im Ergebnis dieser wissenschaftstheoretischen Betrachtungen und daraus resul-
tierenden Analysen sowie der praktischen Relevanz werden in Kapitel 7 eine 
Bewertung der Ergebnisse vorgenommen und die entsprechenden Schlußfolge-
rungen gezogen.  
Das Fazit in Kapitel 8 fasst schließlich die wesentlichen Erkenntnisse zusammen. 
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Ergänzende Anmerkungen : 

In die Untersuchung werden partiell die Erfahrungen der Verfasserin aus ihrer 
praktischen Tätigkeit als Ombudsfrau der Deutschen Bahn AG und aus den Er-
fahrungen im Rahmen des RTMKM zur Veranschaulichung einbezogen. 

In der vorliegenden Arbeit werden Business-to-Business-(B2B-)Konflikte und 
Business-to-Consumer-(B2C-)Konflikte ausdrücklich nicht betrachtet und unter-
sucht. 
 
Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wird in 
der vorliegenden Arbeit auf geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. 
Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verste-
hen. 
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2. Allgemeine Definition „Ombudswesen“ 

„Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge.“  
Marcus Tullius Cicero 

„Ein Ombudsmann (bei weiblicher Besetzung Ombudsfrau) erfüllt die Aufgabe 
einer unparteiischen Schiedsperson. Ein Ombudsrat ist ein mit mehreren Per-
sonen besetztes Gremium, das entsprechende Aufgaben wahrnimmt. In den 
1970er Jahren verbreitete sich die Institution weltweit. Der namensgebende 
Begriff Ombud ist abgeleitet von altnordisch umboð und bedeutet „Auftrag, 
Vollmacht“. 6 
Im heutigen gesellschaftlichen Verständnis werden die Aufgaben wie folgt defi-
niert: 
„Ombudstätigkeit ist eine (häufig) ehrenamtliche Aufgabe einer Person, um in 
einer Organisation oder in der Öffentlichkeit bei bestimmten Themen eine unge-
rechte Behandlung von Personengruppen zu verhindern. So gesehen bedeutet ein 
solches Amt eine unparteiische Vorgehensweise bei Streitfragen – unter Berück-
sichtigung der Interessen von Personen,[…]“.7 

In ihrer Funktion ermöglicht die Ombudsperson es, Streitfälle in verschiedensten 
Bereichen außergerichtlich und ohne großen bürokratischen Aufwand zu schlich-
ten. Dies geschieht durch:8 

• eine objektive Betrachtung des Streitfalles 
• Abwägung der von beiden (mehreren) Seiten vorgebrachten Argumente 
• Vergleich von Schaden, Aufwand und Kostenfaktoren 
• Erreichen eines außergerichtlichen Vergleichs oder 
• Aussprechen einer empfohlenen Lösung für den entsprechenden Fall 

__________ 
6 http://wikipedia.org/wiki/Ombudsmann_ Zugriff 05.11.2016 
7 Ebd. 
8 Interne Dokumentation zu Rolle und Aufgaben der Ombudsfrau bei der Deutschen Bahn  

https://de.wikipedia.org/wiki/Schiedsamt
https://de.wikipedia.org/wiki/Ombudsrat
https://de.wikipedia.org/wiki/Gremium
https://de.wikipedia.org/wiki/1970
https://de.wikipedia.org/wiki/Institution
https://de.wikipedia.org/wiki/Ombud
https://de.wikipedia.org/wiki/Altnordische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenamt
http://wikipedia.org/wiki/Ombudsmann_
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2.1. Historischer Abriss 

Die Grundidee von Streitbeilegung durch Dritte mit dem Ziel der einvernehmli-
chen Lösung ist bereits einige Tausend Jahre alt. Es gab immer wieder Epochen, 
in denen dies die bevorzugte Form der Konfliktregelung war, aber auch andere, 
die von gewaltsamen Auseinandersetzungen geprägt waren.9 Traditionelle Kon-
fliktbearbeitungsverfahren (ritualisierte und in der jeweiligen Gesellschaft und 
Kultur sozial akzeptierte) sind von daher kein Phänomen der Neuzeit. Sie bestan-
den, aus ethnologischer Sicht betrachtet, seit jeher. In den Schriften des 
Rechtsethnologen Philip H. Gulliver finden sich dazu Beispiele aus verschiede-
nen Kulturen.10 Laura Nader, die vor allem die Verfahren im indigenen Raum 
erforscht hat, hat dazu sogar eine ethnologische Typologie von Konfliktbehand-
lungsformen entwickelt.11 Auch gab es sog. Schamanen (im umgangssprachli-
chen Sinne) oder Priester, also Personen, die neben ihren Aufgaben, wie der 
Bewahrung von Traditionen, der Heilkunst usw., zugleich auch als Vermittler 
und Schlichter in konfliktären Situationen gerufen wurden. Dieses vor allem 
deshalb, weil sie eine besondere Stellung außerhalb der Gemeinschaft einnah-
men. Viele weitere Beispiele, vor allem bei ethnischen Minderheiten wie den 
Inuit mit ihrem charakteristischen Singstreit12 oder der indigenen Gemeinschaft 
der Navajo13, können uns heute noch bzw. wieder Inspiration sein zur Weiterent-
wicklung oder Rückbesinnung auf Grundwerte bestehender Konfliktmittlungsver-
fahren. 

Aus der Historie der „modernen“ Welt seien hier prominent und beispielge-
bend, stellvertretend für viele andere bekannte „Konfliktbearbeiter“, die erfolg-
reichen Vermittler Alvise Contarini, der den westfälischen Frieden von 1648 
begründet hat, oder auch Jimmy Carter, der u. a. das Treffen von Camp David als 

__________ 
9 Hehn, Marcus. Entwicklung und Stand der Mediation – ein historischer Überblick. In: Haft, Fritjof & Gräfin 
von Schlieffen, Katharina (Hrsg.), Handbuch Mediation, C.H.Beck-Verlag, München, 3. vollständig neu 
bearbeitete Auflage, 2016, S. 78. 
10 Weiterführende Informationen in: Gulliver, Philip H., Dispute and Negotiations: A Cross-Cultural Perspec-
tive. New York: Academic Press, 1979. 
11 Weiterführende Informationen in: Nader, Laura & Todd, Henry F. Jr., Introduction. In L. Nader & Harry F. 
Todd Jr. (Hrsg.) The Disputing Process – Law in Ten Societes. (S. 1-40) New York: Columbia University 
Press, 1974. 
12 Weiterführende Informationen in: Wesel, Uwe. Frühformen des Rechts in vorstaatlichen Gesellschaften, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1985, S. 133-134. 
13 Weiterführende Informationen in: Bluehouse, Philmer; Zion, James W., Hozhooji Naatàanii: The Navajo 
Justice and Harmony Ceremony. Mediation Quartlery, Vol. 10, no. 4 (Summer), 1993, S. 327-337. 



Auf die Haltung kommt es an!  

11 
 
 
 

eine der wichtigsten Friedenskonferenzen initiiert hat, genannt.14 Der amerikani-
sche Psychologe und anerkannte Streitschlichter Marshall Rosenberg hat, beein-
flusst vom friedlichen Wirken Mahatma Gandhis, eine Technik entwickelt, die er 
gewaltfreie Kommunikation (GfK) nannte.15 

Aufgrund dieser Erfahrungen und vor allem der Pionierarbeit einzelner Prota-
gonisten entwickelten sich die heute bekannten Formen von ADR-Verfahren. 

2.2. Überblick Ombudsstellen heute 

In vielen Bereichen der Gesellschaft, der Wissenschaft und in verschiedenen 
Branchen der Wirtschaft, aber auch in Institutionen, Organisationen und in Un-
ternehmen werden Ombudspersonen zur unabhängigen Beilegung von Konflikten 
institutionalisiert. 

Im internationalen gesellschaftlichen Bereich seien vor allem das Büro des 
Ombudsmannes für Fonds und Programme der Vereinten Nationen16, das Euro-
päische Ombudsmann-Institut (EOI)17 und die Europäische Bürgerbeauftragte18 
der Europäischen Union genannt. 

In Deutschland existieren neben den Ombudsstellen im politischen Bereich, 
wie z. B. den Bürgerbeauftragten der Bundesländer mit ihren Petitionsaus-
schüssen oder dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, auch Om-
budsstellen im kommunalen Bereich oder im öffentlichen Dienst (z. B. Gefäng-
nis-Ombudsleute). Aber auch an verschiedenen Forschungseinrichtungen (z.B. 
bei der DFG, der zentralen Gemeinschaft zur Förderung der Forschung an Hoch-
schulen und öffentlich finanzierten Forschungsinstitutionen) und in verschiede-
nen Wirtschaftsbranchen wie dem Versicherungswesen, bei Banken, im Immobi-
liensektor, im Medienbereich oder im Bereich der Verbraucherschlichtung (z. B. 
Schlichtungsstellen der Handwerkskammern oder die Schlichtungsstelle für den 
öffentlichen Personenverkehr (söp)) sind Ombudsstellen geschaffen worden.  

__________ 
14 Vgl. Ponschab, Reiner; Anselmann, Jürgen; Hahn, Wolfgang. Von Contarini zu Carter – Erfolgsfiguren und 
Vorbilder gelungener Mediationen, Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 5/2013, S. 144-147.           
15 Vgl. FAZ (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung). 05.06.2016, S. c2. 
16 Vgl. Buss, Helmut. Die Ombudsstelle bei den Fonds und Programmen der Vereinten Nationen, Konfliktdy-
namik, Jahrgang 02, Heft 01, Januar 2013, S. 248-252.          
17 Vgl. Mediationsreport. Centrale für Mediation, Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln, Heft 1, Januar 2016. 
18 http://www.ombudsman.europa.eu/de/resources/ethics_and_conduct/home.faces. Zugriff 05.11.2016. 
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In einigen Großunternehmen wie dem Software-Konzern SAP19 oder der E-Plus 
Gruppe20 und auch bei der Deutschen Bahn AG21 wurden interne Ombudsstellen 
eingerichtet. In anderen Unternehmen wiederum sind externe Ombudsstellen, 
meist Anwaltskanzleien, beauftragt oder externe Ombudspersonen berufen wor-
den, die temporär und in bestimmten konkreten Konfliktsituationen herangezogen 
werden.  

2.2.1. Abgrenzung unternehmensinterner zu externen Ombudsstellen    

Der Schwerpunkt bei unternehmensexternen Ombudsstellen, meist Anwaltskanz-
leien, die von der Unternehmensleitung beauftragt werden, diese Funktion wahr-
zunehmen, liegt überwiegend im Bereich Compliance oder im strafrechtlichen 
Bereich. Interne Ombudsstellen dagegen sind vorrangig für innerbetriebliche 
Konflikte im Arbeitsumfeld zuständig. 

Die Entscheidung von Unternehmen zum Einsatz interner oder externer Om-
budspersonen wird von der Frage der Kosten beeinflusst und ist abhängig von 
Faktoren wie Vertrauen und Akzeptanz im Hierarchiegefüge, möglicher Befan-
genheit durch Abhängigkeitsverhältnisse, aber auch von der erforderlichen Ver-
fügbarkeit. 

Vorteil externer Konfliktanlaufstellen ist ohne Frage die gegebene, selbstver-
ständlich zu vereinbarende, Vertraulichkeit. Auch eine gewisse „Betriebsblind-
heit“ kann bei der Inanspruchnahme externer Ombudspersonen ausgeschlossen 
werden. Zudem kann eine nicht dem Unternehmen zugehörige Ombudsperson 
Themen, die unter Umständen tabuisiert sind, ggf. offener und direkter anspre-
chen. 

__________ 
19 Vgl. Böhner, Christian; Schwerdtfeger, Elke. Interview mit Maciejewski, Bernd (Global Ombudsman SAP), 
Spektrum der Mediation, Ausgabe 35, 2009, S. 1 ff. 
20 Vgl. Küchler, Simone. Ombudsstelle und Konfliktlotsen als Beitrag zur Konfliktkultur bei der E-Plus 
Gruppe, Konfliktdynamik, Heft 3/2012, S. 244 ff. 
21 Vgl. Gantz-Rathmann, Birgit. Ombudsstelle und Mediation bei der Deutschen Bahn AG, Konfliktdynamik, 
Heft 2/2012, S. 160 ff. 
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Interne Konfliktanlaufstellen bieten demgegenüber folgende Vorteile:22 

• einen (in der Regel) niedrigschwelligeren Zugang zu alternativen Streitbeile-
gungsverfahren aufgrund der Kenntnis der vorhandenen Ressourcen und 
Möglichkeiten 

• eine höhere Verfügbarkeit 
• eine realistische Einschätzung zu Praktikabilität und Umsetzbarkeit von Kon-

fliktlösungen im Unternehmen 
• eine unkompliziertere Nachbereitung im Sinne von Nachhaltigkeit der Kon-

fliktlösungen 
• das Erkennen von sich anbahnenden Konflikten und damit fungierend als 

„Frühwarnsystem“ 
• eine nicht zu unterschätzende Einsparung von Konfliktkosten 
• das Wissen, dass Konflikte fair ausgetragen werden, als Beitrag zur Erhöhung 

der Mitarbeiterzufriedenheit und damit der Mitarbeiterbindung  
• eine Steigerung der Attraktivität für neu zu akquirierende Mitarbeiter 
• den Einstieg in die generelle Etablierung moderner, alternativer Methoden der 

Konfliktbearbeitung 

2.2.2. Die Ombudsstelle der Deutschen Bahn AG 

Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Bahn AG bereits 2004 entschieden, 
eine unternehmensinterne Ombudsstelle für Konflikte im Arbeitsumfeld einzu-
richten. Konkreter Anlass war damals der Abschluss neuer tariflicher Regelun-
gen, die, so die Befürchtung der Unternehmensleitung, zu einem erheblichen 
Anstieg von Konflikten führen könnten. Durch eine neutrale Konfliktanlaufstelle, 
so demgegenüber die Erwartung, ließen sich diese, außerhalb gerichtlicher Ver-
fahren und im Sinne der angestrebten Unternehmenskultur, fair und mit erheblich 
geringerem Aufwand lösen. Die Ombudsstelle hat sich seitdem bewährt. Das 
zeigt sich darin, dass sich in der Folge mehr und mehr Mitarbeiter, aber auch 
Führungskräfte und Personalverantwortliche an die Ombudsfrau gewandt haben. 
Einerseits, um Unterstützung bei der Lösung bereits bestehender Konflikte zu 
erhalten, andererseits aber auch mit der Bitte um Beratung im Hinblick auf Kon-
fliktprävention im eigenen Zuständigkeitsbereich. Eine der zentralen Fragen ist 

__________ 
22 Teilweise eigene Ergänzungen zu Klowait, Jürgen; Briem, Jürgen. Der Round Table Mediation und Kon-
fliktmanagement der deutschen Wirtschaft, Konfliktdynamik, Heft 1/2012, S. 70-71. 
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dabei die Auswahl des zu dem jeweiligen Kontext passenden Verfahrens. Neben 
bereits bestehenden Verfahren wie Coaching, Teamentwicklung, psychologischer 
Beratung, Sozialberatung und natürlich auch bestehenden rechtlichen Verfahren 
wurde auch das Verfahren der „Mediation“ in das Maßnahmenportfolio aufge-
nommen.  

Mediation als Konfliktbearbeitungsverfahren bietet den professionellen struk-
turierten Rahmen für einen konstruktiven und flexiblen Umgang mit Konflikten. 
So können „[…] durch die einvernehmliche Konfliktlösung, die Konfliktfälle 
unternehmensschonend, rasch und kostengünstig beigelegt werden“.23 

Ein wichtiger Meilenstein dafür wurde mit der Implementierung eines internen 
Mediatorenpools im Jahr 2008 gesetzt. Das Verfahren der Mediation ist inzwi-
schen stabil etabliert und wird zunehmend akzeptiert. Im Mediatorenpool der 
Deutschen Bahn AG sind derzeit ca. 120 Mediatoren aktiv. Sie leisten einen 
wertvollen Beitrag, nicht nur wenn sie ein Mediationsverfahren durchführen, 
sondern in ihrem täglichen Handeln, in der Art und Weise ihrer Kommunikation 
oder auch Verhandlungsführung. Für die Koordination, aber auch die Qualitätssi-
cherung und Weiterentwicklung der Mediatoren ist der Bereich der Ombudsstelle 
verantwortlich. Das eröffnet die Chance, die Wirkung mediativen Handelns und 
Verhaltens um ein Vielfaches zu potenzieren und im Unternehmen zu verankern. 
Seitens des Unternehmens ist genau diese Investition als Zeichen der Akzeptanz 
zu sehen.  

Die Deutsche Bahn befindet sich seit der Bahnreform 1993 bis heute in einem 
gewaltigen Transformationsprozess. Das Ziel, gemeinsam, bereichsübergreifend, 
besser und effektiver zusammenzuarbeiten, zeigt sich auch in einer sich verän-
dernden Haltung. Sie befördert einerseits den Mut, die Dinge beim Namen zu 
nennen, und gewährt anderseits das Vertrauen und den Raum, etwas zu verän-
dern. 

Mediative Haltung bei Führungskräften im Verhältnis zu Mitarbeitern aufzu-
bauen und sie dafür zu sensibilisieren, dass es meist verschiedene Sichtweisen auf 
eine Situation gibt, hilft zugleich, das wechselseitige Verständnis in der Zusam-
menarbeit insgesamt zu fördern. 

Nach diesen einführenden Betrachtungen zum Thema Ombudsstelle widmet 
sich das folgende Kapitel, im Hinblick auf die erste Kernfrage, den Grundlagen 

__________ 
23 Duve, Christian; Heidenmüller, Horst; Hacke, Andreas. Mediation in der Wirtschaft,  
Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln, 2003, S. 7. 
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und Rahmenbedingungen, die die Tätigkeit von Ombudspersonen innerhalb von 
Unternehmen beeinflussen. 
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3. Organisationale und strukturelle Grundlagen  

„Zweck und Ziel der Organisation ist es, die Stärken der 
Menschen produktiv zu machen und ihre Schwächen un-

wesentlich.“ 
Peter F. Drucker 

Vorab soll untersucht werden, was „Konfliktmanagement“ bedeutet. Dabei stellt 
sich die Frage, ob und wie Unternehmen Konflikte „managen“ können? 
 
Konfliktmanagement ist der systematische und institutionalisierte Umgang mit 
Konflikten, durch den der Verlauf des Konflikts gezielt beeinflusst wird. Aus-
wahl und Gestaltung eines geeigneten Verfahrens sollen Transparenz, Steuerbar-
keit und Effizienz der Konfliktbearbeitung sicherstellen.24 

Wie sich das Management von Konflikten, die Anwendung alternativer Streit-
beilegungsverfahren in Unternehmen in Deutschland über den Zeitraum der letz-
ten zehn Jahre entwickelt hat, wird in der gemeinsamen Studienserie von PwC 
und der EUV eindrucksvoll belegt. Das 2011 entwickelte Viadrina-
Komponenten-Modell eines Konfliktmanagementsystems (KMS) wurde aufgrund 
der Erfahrungen und der Rückmeldungen aus den, im Rahmen der Studie befrag-
ten, Unternehmen in 2013 modifiziert.25 

__________ 
24 Vgl. Gläßer, Ulla; Kirchhoff, Lars & Wendenburg, Felix (Hrsg.). Konfliktmanagement in der Wirtschaft, 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1. Auflage, 2014, S. 23 ff. und 92. 
25 Vgl. Studie PwC/EUV (Hrsg.). Konfliktmanagement in der deutschen Wirtschaft – Entwicklungen eines 
Jahrzehnts, Frankfurt am Main, 2016, S. 17-18. 
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Abbildung 1: Viadrina-Komponentenmodell eines KMS 

Im Zentrum steht nicht mehr der Begriff „Steuerung“, sondern Koordination und 
Controlling. Mit dem Begriff „Steuerung“ assoziierten viele Unternehmen eine 
gewisse Erwartung bzgl. der Einrichtung einer weiteren Stabsstelle o. Ä. und 
einen damit verbundenen weiteren administrativen Aufwand.26 Der Begriff „Ko-
ordination“ dagegen wird der Unternehmenserwartung eher gerecht und Control-
ling steht offensichtlich dafür, die Prozesse einerseits und sowohl Aufwand als 
auch Nutzen andererseits besser prüfen und bewerten zu können. 

3.1. Strukturelle Rahmenbedingungen  

Konfliktmanagement kann je nach Unternehmensstruktur und/oder Unter-
nehmensgröße sehr unterschiedlich angelegt sein, obgleich die Aufgaben mehr 
oder weniger identisch sind.  
 

__________ 
26 Vgl. Studie PwC/EUV (Hrsg.). Konfliktmanagement als Instrument werteorientierter Unternehmensführung, 
2013, S. 18. 
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Dazu gehören hauptsächlich folgende:27 

• Etablierung von Konfliktanlaufstellen 
• Identifizieren und Differenzieren von Konflikten 
• Konfliktanalyse und Entscheidung über die Konfliktlösungsmethodik 
• Herbeiführen konkreter Lösungen 
• Setzen allgemeiner Verfahrensstandards 
• Beherrschen der Variationen von – autonomer Einigung – Einigung mit  

Unter stützung Dritter – Machteingriff bei Verletzung von Spielregeln, Nor-
men 

• Analyse von Konfliktstrukturen  
• Ableitung von Maßnahmen zur Prävention bis hin zu einem Frühwarnsystem 
• Qualitätssicherung der Konfliktbearbeitung 
• Interne Kommunikation  

Der Aspekt der im Unternehmen bestehenden Konfliktkultur, als Bestandteil der 
Unternehmenskultur, ist in diesem Zusammenhang nicht zu vernachlässigen. Eine 
entsprechende Analyse der Ist-Situation und eine Definition der Zielkultur ist 
unerlässlich, um daraus die erforderlichen Maßnahmen ableiten zu können. Die 
übergreifenden Fragen, die dabei zu beantworten sind, hat Kurt Faller wie folgt 
beschrieben:28 
„[…] Dabei geht es im Bereich der Intervention darum, die bestehenden Konflik-
te, ihre Kosten, und die bisherige Konfliktkultur zu erkennen. Im Bereich Präven-
tion, orientiert an den Kernprozessen, die Spannungsfelder und die bisherigen 
präventiven Strategien zu sehen. Im Bereich Kompetenzen eine Einschätzung der 
Ressourcen und Fähigkeiten der Mitarbeiter im Umgang mit schwierigen Situati-
onen zu erreichen. Im Bereich Schlüsselpersonen die Bereitschaft der Führungs-
kräfte zu einer Veränderung der Konfliktkultur zu erkunden. Außerdem ist es 
wichtig, wahrzunehmen, welche Unterstützungssysteme es in der Organisation 
und im Systemumfeld gibt und darauf zu achten, wie ein verändertes Konfliktma-
nagement in der Organisation implementiert werden kann.“ 

__________ 
27 Eigene Aufzählung anhand der Studien der Fachliteratur und Gesprächen im RTMKM-Kreis. 
28 Faller, Kurt. Die Systemdesign-Schleife – Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen in Betrieben, 
Verwaltung und Organisationen. In: Faller, Kurt; Heidbreder, Bärbel (Hrsg.), Systemdesign – Entwicklung 
von Konfliktmanagementsystemen in Betrieben, Verwaltung und Organisationen, Eigendruck, Bochum, 2012, 
S. 11-26. 
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Er hat zudem ein Systemdesign zur Entwicklung von Konfliktmanagement-
systemen entwickelt, durch welches ein für das Unternehmen passendes KMS 
konzipiert und umgesetzt werden kann.29 Eines der von ihm skizzierten Modelle 
ist das „Ombuds-Modell“ als zentrale und vor allem neutrale Anlauf- und Ver-
mittlungsstelle, die unabhängig von den herkömmlichen, klassischen Konfliktan-
laufstellen existiert. 

Konfliktmanagement in Unternehmen erfordert darüber hinaus ein ganzes 
Portfolio von Methoden und Instrumenten, wie z. B. Moderation, Teamentwick-
lung, Coaching usw., die situationsgerecht und dem jeweiligen Konfliktfall an-
gemessen eingesetzt werden können. Diese wiederum sind eingebunden in die 
unterschiedlichsten Bereiche des Unternehmens. Für Konflikte am Arbeitsplatz 
sind das naturgemäß die Abteilungen, die sich mit Qualifizierung und Verände-
rungsprozessen (Change) befassen, das Personalwesen insgesamt, der Bereich 
Diversity (sofern vorhanden), innerhalb des Personalbereiches, der Bereich Ge-
sundheitsmanagement, die Sozialberatung, der (Arbeits-)Rechtsbereich oder der 
Bereich Compliance. Dazu gehören schließlich auch die betrieblichen Interes-
sensvertreter, die in einem Konfliktmanagementsystem eine nicht zu unterschät-
zende Rolle einnehmen (können). 

Unabhängig von der strukturellen Einbindung einer Ombudsstelle oder ande-
rer Konfliktanlaufstellen sollte der erste Ansprechpartner im Konfliktfall jedoch 
immer die direkte Führungskraft sein. Dazu muss die Kompetenz im Umgang mit 
Konflikten von Führungskräften auf- oder ausgebaut werden. Relativiert werden 
sollte dagegen die Vorstellung, dass Führungskräfte alle Konflikte selbst lösen 
können und müssen. Ein neues, transformationales Führungsverständnis bezieht 
sich nicht nur auf die rationale, hierarchische Entscheidungsbefugnis, sondern 
berücksichtigt auch Interessen, Emotionen und Erfahrungen. Die Führungskraft, 
als der erste Ansprechpartner der Mitarbeiter in Konfliktsituationen, steht also 
zunehmend vor der Herausforderung, in (oft komplexen) Entscheidungssituatio-
nen (meist divergierende) Handlungsweisen zu koordinieren.  

Dafür gilt es, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Das geschieht 
durch den Erwerb der Kenntnis und die Beherrschung von Methoden hinsichtlich 
des interaktiven Klärens von konfliktbehafteten Situationen, durch Verständnis 
für die unterschiedlichen Formen der Beteiligung in Prozessen zur Entschei-
dungsfindung und durch die Befähigung, Interessenskollisionen im Vorfeld von 

__________ 
29 Vgl. ebd. 
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Hierarchieentscheidungen zu erkennen und zu moderieren. Aus systemischer 
Sicht sollten Führungskräfte über die durch das Unternehmen angebotenen Mög-
lichkeiten im Hinblick auf das bestehende Konfliktmanagement umfassend in-
formiert sein. Sie sollten dies auch in die Kommunikation mit ihren Mitarbeitern 
integrieren und im Konfliktfall diesen der angemessenen Bearbeitung zuführen 
können und vor allem wollen.30 

 „Indem sie sich mit dem Thema ‚Konflikt‘ auseinandersetzen – sei es in Form 
von Beteiligung an der Etablierung von KM-Strukturen oder der Teilnahme an 
entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen –, erwerben sie KM-Kompetenzen 
und ändern ihre Einstellung zum eigenen Umgang mit Konflikten, so dass sie 
schließlich anders mit Konflikten umgehen. Die Einschaltung eines Dritten für 
die Beilegung von Konflikten wird graduell neu – konkret: positiv und im Sinne 
souveränen Fürungsverhaltens – bewertet.“31 

Durch ihre vielfältigen Kontakte zu Führungskräften und durch Einflussnahme 
auf Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen für Führungskräfte aller Hierar-
chieebenen sowie durch ihren praktischen Einsatz als Konfliktberater kann eine 
unternehmensinterne Ombudsperson dabei wertvolle Unterstützung leisten. 

3.2. Die Ombudsstelle als ein Element im KMS/KMP 

Grundlage und unabdingbare Voraussetzung für die Tätigkeit einer unterneh-
mensinternen Ombudsperson ist ihre Unabhängigkeit.32 Die International Om-
budsman Association gibt dazu folgende allgemeine Empfehlungen und definiert 
u. a. Standardgrundsätze (im Folgenden auszugsweise) für die Tätigkeit:33 
 

__________ 
30 Vgl. Studie PwC/EUV (Hrsg.). Konfliktmanagement als Instrument werteorientierter Unternehmensführung, 
2013, S. 56. 
31 Studie PwC/EUV (Hrsg.). Konfliktmanagement in der deutschen Wirtschaft – Entwicklungen eines Jahr-
zehnts, Frankfurt am Main 2016, S. 75. 
32 Vgl. Empfehlung der International Ombudsman Association, Standards of Practice, 
http://www.ombudsassociation.org/About-Us/IOA-Standards-of-Practice-IOA-Best-Practices.aspx. Zugriff 
09.12.2016. 
33 Vgl. http://www.ombudsassociation.org. Zugriff 09.12.2016. 
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Unabhängigkeit 
Der Ombudsmann ist in Struktur, Funktion und Aussehen in höchstem Maße in-
nerhalb der Organisation unabhängig. 

 

Neutralität und Unparteilichkeit 
Der Ombudsmann ist als neutraler Gebieter unausgerichtet und unparteiisch.  
[…] 
 
Vertraulichkeit 
[…] hält alle Mitteilungen an diejenigen, die Hilfe in strikter Vertrauenswürdig-
keit suchen, und offenbart keine vertraulichen Mitteilungen, sofern keine Erlaub-
nis dazu vorliegt. […] 
 
Bereits 2007 hat Lars Kirchhoff Ansatzpunkte zur Optimierung von innerbetrieb-
lichen Konfliktmanagementsystemen definiert. Ein Aspekt dabei war die not-
wendige Etablierung klar umrissener Aufgabenbereiche und Rollen von unter-
nehmensinternen Ombudspersonen.34 

Zur inhaltlichen Auseinandersetzung insbesondere mit der Viadrina-Modell-
Komponente „Konfliktanlaufstelle“ hat Julia Ortmann auf Basis empirischer 
Untersuchungen und vergleichender Literaturanalyse in 2009 die Funktion von 
Ombudspersonen in Unternehmen untersucht und in 2014 neue Tendenzen auf-
gezeigt.35 Deren Aufgabenspektrum war jedoch noch recht unscharf konturiert. 
Übereinstimmung bestand auf inhaltlicher Basis – „[… ] das vertrauliche, neut-
rale, unabhängige und eher informelle Vorgehen als Anlaufstelle zeichnet also 
die Arbeitsweise der Ombudspersonen aus. Ein solches Arbeiten […] wird […] 
von keiner anderen Funktion im Unternehmen abgedeckt – darin liegt auch ihr 
Mehrwert […]“.36  

Bei der unternehmensspezifischen Ausgestaltung eines KMS besteht insofern 
die Option, eine Ombudsstelle damit zu betrauen. Diese kann evtl. weitere Kon-

__________ 
34 Vgl. Kirchhoff, Lars. Wirtschaftsmediation in Deutschland, Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 
4/2007, S. 110. 
35 Vgl. Ortmann, Julia. Ombudsstellen als Konfliktanlaufstellen in Unternehmen. In: Gläßer, Ulla; Kirchhoff, 
Lars & Wendenburg, Felix (Hrsg.), Konfliktmanagement in der Wirtschaft, Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden, 1. Auflage, 2014, S. 41-51. 
36 Ebd. 
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fliktanlaufstellen koordinieren und vernetzen und zudem für eine Systematik bei 
der Verfahrenswahl und Qualitätssicherung sorgen und vor allem auch selbst die 
Konfliktbearbeitung übernehmen.  

Darüber hinaus kann die Kommunikation zum Thema „Konflikte“ durch die 
Ombudsstelle organisiert werden. So können einzelne Modellkomponenten suk-
zessive und strukturiert eingeführt und etabliert werden.  

Der Aspekt „Controlling“ ist allerdings im Hinblick auf das Thema „Vertraulich-
keit“ und die absolute Verpflichtung einer Ombudsperson dahingehend kritisch 
zu bewerten.  

Dabei muss beachtet werden, dass die unternehmensinterne Konfliktbearbei-
tung nicht in einem isolierten „Freiraum“ stattfindet, sondern in einem Raum, der 
geprägt ist von Kultur und Strategie des jeweiligen Unternehmens. „Man kann 
nicht ignorieren, dass von Recht, Macht und Interessen bestimmte strategische 
Rahmenbedingungen im Unternehmen oft über alle Hierarchiestufen bestimmend 
sind.“37 

Auch eine unternehmensinterne Ombudsperson, als Teil des Unternehmens, ist 
diesen strategischen Rahmenbedingungen verpflichtet und agiert in einem beste-
henden strukturellen und kulturellen Umfeld. 

3.3. Einbindung in Struktur und Hierarchie eines Unternehmens 

Die Ombudsstelle als eine Komponente eines KMS oder KMP in einem Unter-
nehmen zu implementieren, führt zu der Frage, wie die „Einbindung“ in die be-
stehenden Strukturen und Hierarchien am besten erfolgen kann. In einem Kon-
zern mit verschiedenen Unternehmen ist die Verankerung an zentraler Stelle 
empfehlenswert, sofern eine homogene, unternehmensübergreifende Kultur des 
konstruktiven Miteinanders aller Unternehmenteile angestrebt wird. Das gilt 
insbesondere dann, wenn die Ombudsstelle im Bereich Personal mit dem eindeu-
tigen Fokus auf Konflikte am Arbeitsplatz eingerichtet wird. Die Ombudsstelle 
auf „hoher“ Ebene zu implementieren, ohne hierdurch Abhängigkeit zu schaffen 

__________ 
37 Gläßer, Ulla; Kirchhoff, Lars & Wendenburg, Felix, Konfliktmanagement in der Wirtschaft: Bestandsauf-
nahme und Entwicklungen. In: Gläßer, Ulla; Kirchhoff, Lars & Wendenburg, Felix (Hrsg.), Konfliktmanage-
ment in der Wirtschaft, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1. Auflage, 2014, S. 27. 
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und insofern außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Unternehmenshierarchie bzw. 
-struktur, unterstützt ihre Akzeptanz in allen Ebenen.  

Das ebenfalls in der Studie von PwC und EUV empfohlene idealtypische Vor-
gehen hat u. a. die Unterstützung aus der Führungsebene (Promotoren) als not-
wendig angesehen, um die Etablierung von KMS-Strukturen und damit ein wirk-
sames, effizientes und nachhaltiges Konfliktmanagement erfolgreich voranzu-
bringen.38 Die Promotoren wirken auf verschiedenen Ebenen und mit unter-
schiedlicher Zielrichtung und zwar: 

• für ein realistisches Konzept – die Fachpromotoren 
• für eine klare Entscheidung – die Machtpromotoren und 
• für eine breite Unterstützung und gute Verankerung – die Prozesspromotoren 

Die Rolle dieser Promotoren ist nicht zu unterschätzen. Der „enthusiastische 
Kämpfer“ für alternative Streitbeilegung wird, bei aller vorhandenen Fachkompe-
tenz und daraus erwachsenen Einsichten hinsichtlich der Notwendigkeit eines 
KMS/KMP im Unternehmen, erst durch das klare und offene Bekenntnis eines 
oder mehrerer Machtpromotoren und die Unterstützung weiterer dem Thema 
positiv gegenüberstehender und im Hierachiegefüge einflussnehmender Pro-
zesspromotoren erfolgreich sein.  

Bei der Deutschen Bahn z. B. wurde die Einrichtung einer Ombudsstelle vom 
Konzernvorstand befürwortet und insbesondere durch den Personalvorstand 
explizit unterstützt. Darüber hinaus bestehen weitere diverse Konfliktanlaufstel-
len, um den unterschiedlichen Anforderungen und damit verbundenen Herange-
hensweisen gerecht zu werden. 

Einen Überblick zu den Konfliktanlaufstellen der Deutschen Bahn gibt die 
folgende Abbildung:39 

__________ 
38 Vgl. Studie PwC/EUV (Hrsg.). Konfliktmanagement in der deutschen Wirtschaft – Entwicklungen eines 
Jahrzehnts, Frankfurt am Main 2016, S. 26. 
39 Interne Dokumentation zu Rolle und Aufgaben der Ombudsfrau bei der Deutschen Bahn. 
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Abbildung 2: Konfliktanlaufstellen bei der Deutschen Bahn 

An zentraler Stelle, als Ansprechpartner aller Beschäftigten, Mitarbeiter, der 
Führungskräfte und der Interessensvertreter jenseits von Hierarchien und Ver-
antwortlichkeiten, ist die Ombudsstelle angesiedelt. Sie berät, im Ergebnis der 
erforderlichen Sachverhaltsklärungen, und empfiehlt hinsichtlich der Auswahl 
des geeigneten Konfliktbearbeitungsverfahrens. 

Nach den Erfahrungen der Verfasserin wird dies auch von den Arbeitnehmer-
vertretern geschätzt. Die Akzeptanz zum Einsatz von alternativen Streitbeile-
gungsverfahren, insbesondere des Verfahrens der Mediation, bei der Deutschen 
Bahn AG manifestiert in einer Konzernbetriebsvereinbarung „Mediation“ unter-
streicht das ganz deutlich. Die Akzeptanz seitens der Arbeitnehmervertreter ist 
ein wichtiger Aspekt neben der Akzeptanz seitens der Belegschaft insgesamt und 
vor allem auch der Unternehmensleitung. Insofern muss eindeutig geklärt und 
auch kommuniziert werden, was die Rolle und was die Aufgaben einer Ombuds-
person sind und mit welcher Zielsetzung sie agiert.  

Eine bewusste und präzise Trennung der einzelnen Rollen in einem KMS wird 
durch das Komponentenmodell favorisiert, was in der Praxis, besonders bei der 
Einführung in dieser Reinform, kaum zu realisieren ist. Mehrere Rollen werden 
meist von derselben Person eingenommen, gerade bei Ombudspersonen ist das 
häufig der Fall, wie die Erfahrung der RTMKM-Mitgliedsunternehmen zeigt. 
Rollenkonflikte, die zur Einschränkung von Objektivität und in der Folge von 
Qualität insbesondere bei der Konfliktbearbeitung führen, müssen deshalb beach-
tet werden. 
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Nur durch geschulten und reflektierten Umgang mit Rollenklarheit und Rol-
lentrennung kann diesem Problem begegnet werden.40  

Zu den (Grund-)Anforderungen, die bei der Einführung eines wie auch immer 
ausgestalteten KMS oder KMP zu stellen sind, gehören:41 

• Transparenz über die Konfliktanlaufstellen und deren Kernkompetenzen  
• Vernetzung und Koordination der Konfliktanlaufstellen 
• klare Prozesse zur Konfliktklärung 
• unbürokratischer, schneller Zugang 
• Konfliktberatung und -prävention 

Die Ombudsperson kann dabei eine Komponente sein und/oder der Treiber und 
Koordinator und insofern mehrere Rollen und Funktionen abdecken. 
Falls die Rolle und das Aufgabenspektrum, gerade bei unternehmensinternen 
Ombudspersonen, nicht eindeutig definiert und abgegrenzt sind, besteht einerseits 
die Gefahr, dass für die Konfliktbetroffenen unklar ist, wofür die Person steht und 
welche Konsequenzen mit einer Kontaktaufnahme verbunden sind, insbesondere 
mit Blick auf die Vertraulichkeit.42 Andererseits kann nur durch diese Rollen- 
und Aufgabenklarheit den berechtigten Erwartungen des Unternehmens und 
denen der Mitarbeiter Rechnung getragen werden. 
Dabei sind verschiedene Rollen – beratend, vermittelnd, schlichtend – denkbar, 
die des: 43 

• Schlichters oder Vermittlers im konkreten Konfliktfall 
• Lotsen im System der Konfliktanlaufstellen 
• Konfliktberaters auch hinsichtlich der Wahl des geeigneten Verfahrens zur 

Konfliktbeilegung 
• Konfliktbearbeiters/Mediators  

__________ 
40 Vgl. Studie PwC/EUV (Hrsg.). Konfliktmanagement als Instrument werteorientierter Unternehmensführung, 
2013, S. 19. 
41 Angelehnt an Briem, Jürgen. Personalmagazin, 02/2011, S. 17. 
42 Vgl. Gläßer, Ulla; Kirchhoff, Lars, Schlußfolgerungen und Handlungsempfehlungen. In: Studie PwC/EUV 
(Hrsg.), Konfliktmanagement – Von den Elementen zum System, 2011, S. 72-73. 
43 Vgl. Ortmann, Julia. Ombudspersonen als Konfliktanlaufstellen in Unternehmen. In: Gläßer, Ulla; Kirch-
hoff, Lars & Wendenburg, Felix (Hrsg.), Konfliktmanagement in der Wirtschaft, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1. Auflage, 2014, S. 41. 
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• Koordinators der verschiedenen Konfliktanlauf- und -bearbeitungsstellen 
hins. der Vernetzung bestehender Akteure, um (unbeabsichtigte) Konkurrenz 
und Funktionsüberschneidungen zu vermeiden  

Darüber hinaus kann eine Ombudsperson in Veränderungsprozessen, die meist 
mit vielfältigen Konflikten einhergehen, unterstützend wirken. Sie kann sozusa-
gen als „Change Agent“ über Einzelfälle hinaus auf (aufkommende) strukturelle 
Probleme aufmerksam machen, hinweisen oder sogar einwirken44 und damit 
Einfluss auf die strukturellen Rahmenbedingungen nehmen. 
 

3.4. Anforderungen und Erwartungen der Unternehmensleitung 

Aus Sicht der Unternehmensleitung dürften, wie oben ausgeführt, zwei strategi-
sche Ziele die Entscheidung zur Einrichtung einer Ombudsstelle beeinflussen: 
einerseits die Senkung von Konfliktkosten und andererseits die Förderung der 
Entwicklung eines positiven Konfliktverständnisses.45  

Der Anspruch resultiert daraus, dass sinkende Mitarbeitermotivation, „Dienst 
nach Vorschrift“, reduzierte Ergebnisqualität, geringere Produktivität und damit 
steigende Fluktuation, geringere Arbeitgeberattraktivität insgesamt als verdeckte 
Kosten und hohe Krankenstände, Gerichts- und Anwaltskosten usw. als sichtbare 
Kosten46, aber auch die Kosten, die für die Konfliktbearbeitung selbst aufzubrin-
gen sind, einen beachtlichen wirtschaftlichen Faktor für die Unternehmen darstel-
len.  

Zum zweiten Aspekt: Konflikte entstehen in Unternehmen oft an den sensib-
len Schnittstellen von Führung, Organisation und Kommunikation. Führung zeigt 
sich oft noch klassisch hierarchisch, die Arbeitsorganisation allerdings erfolgt 
bereits in prozessorientierten Strukturen und zunehmend teamübergreifender 
Projektarbeit. Eine befürwortende Haltung zu Konflikten, vor allem auch bei 
Führungskräften eines Unternehmens, kann deshalb einen wesentlichen Beitrag 
in Richtung Konfliktkultur und damit Unternehmenskultur leisten. „Führungs-

__________ 
44 Vgl. Ortmann, Julia. In: Morse, Jan. Tackling Incivity Problems: The ombudsman as Change Agent. In: 
Journal of the International Ombudsman Association, 2010, S. 34. 
45 Vgl. Musäus-Rausch, Nicole. Personalmagazin, 06/2013, S. 36-38. 
46 Studie PwC/EUV (Hrsg.). Konfliktmanagement in der deutschen Wirtschaft – Entwicklungen eines Jahr-
zehnts, Frankfurt am Main 2016, S. 28. 
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kräfte, die den Umgang mit Konflikten als eine ihrer Schlüsselaufgaben sehen, 
sorgen dafür, dass Konflikte wirksam für tragfähige Lösungen genutzt werden. 
Führungskräfte, die eine Scheu oder Abneigung verspüren, sich in (beobachtba-
re) Spannungen zu begeben, diese offen anzusprechen und (mit anderen) nach 
Lösungen zu suchen, in denen niemand mit Kränkungen und persönlichen Verlet-
zungen zurückbleibt, fungieren als Konfliktverstärker. Deshalb ist es so wichtig, 
bei der Auswahl von Führungskräften, auf die für das konstruktive Managen von 
Konflikten sozialen Kompetenzen Wert zu legen.“47 

Dazu bedarf es allerdings einer offenen Kommunikation und Diskussion zum 
Thema „Konflikte“. Und es bedarf Transparenz hinsichtlich der Rolle und Auf-
gaben einer Ombudsperson, damit bei Führungskräften nicht der Eindruck von 
Konkurrenz und Bevormundung oder gar von Entmachtung oder mangelndem 
Vertrauen in ihre eigenen (Konfliktlösungs-) Kompetenzen entsteht.  

Wenn die Aufgabe einer Ombudsperson auch die Bearbeitung aufgetretener 
Konflikte beinhaltet, ist die Ombudsstelle, aus Sicht eines KMS betrachtet, also 
auch Konfliktbearbeitungsstelle. Hier kann die Unternehmensleitung, wie bei der 
Deutschen Bahn AG praktiziert, eine Vorbildfunktion einnehmen, indem sie die 
bei ihr selbst auftretenden Konfliktfälle erkennbar mit Unterstützung der Om-
budsperson oder eigenverantwortlich durch die Ombudsperson bearbeiten und 
lösen lässt.  

3.5. Zwischenfazit 

Die Anerkennung der Stellung einer Ombudsperson im Unternehmen durch z. B. 
Zurverfügungstellung entsprechender Ressourcen spiegeln die Akzeptanz und die 
Ernsthaftigkeit der Unternehmensleitung wider, sich dem Thema „Konflikte am 
Arbeitsplatz“ zu stellen und Vertrauen in alternative Lösungen zu setzen. 
Von diesem Bewusstsein werden sich Unternehmen auch bei der Besetzung der 
Funktion einer Ombudsperson leiten lassen. 

__________ 
47 Wimmer, Rudolf (im Gespräch mit Rudi Ballreich). Konfliktdynamik, Heft 4/2016, S. 326. 
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4. Haltung und Werte/Ethos  

„Nur das Denken, das wir leben, hat einen Wert.“  
Hermann Hesse 

Haltung, Werte und Ethos oder Ethik, im philosophischen Sinne, sind zunächst 
abstrakte Begrifflichkeiten, die allerdings in enger Wechselwirkung zueinander 
stehen. Im Folgenden sollen diese in Bezug auf die Ombudstätigkeit differenziert 
betrachtet werden. 

Der Begriff „Haltung“ taucht in der Fachliteratur im Zusammenhang mit dem 
Thema „Konflikt“ sehr häufig auf. Mitunter wird dabei auch von einer mediati-
ven Grundhaltung gesprochen. Für die Untersuchung der Wechselwirkung von 
Haltung und Rahmenbedingungen muss der Begriff konkretisiert werden. 

4.1. Der Begriff „Haltung“ 

An Versuchen, den Begriff Haltung zu definieren, fehlt es nicht:  
„Es sind die eigenen Wertevorstellungen, die Grundeinstellungen zu den eigenen 
Erfahrungen und zu anderen Menschen, die Grundanschauungen über das Zu-
sammenleben, -wirken von Menschen, die das Denken und Handeln prägen, die 
durch diese bestimmte innere Einstellung das Verhalten hervorrufen.“48 
 
„Menschen nehmen eine bestimmte Haltung ein, d.h. sie beziehen Stellung zu 
einem Ereignis, gegenüber einem anderen Menschen oder zu etwas. Dies authen-
tisch zu tun, setzt innere Klarheit voraus und zeigt sich in äußerer Klarheit, die 
für alle sichtbar ist.“49  
 
„Die geistige Haltung ist die Festigkeit des Charakters und Teil der psychologi-
schen Evolution, die seelische Haltung ist die Stärke der Gefühle und Teil der 
emotionalen Evolution: Halt ist Stütze, Rückhalt, Beistand, rettender Anker, 

__________ 
48 Definition unter http://www.duden.de/rechtschreibung/Haltung. Zugriff 04.01.2017. 
49 Ade, Juliane; Schroeter, Kirsten. In: Freitag, Silke; Richter, Jens (Hrsg.). Mediation – Das Praxisbuch – 
Denkmodelle, Methoden und Beispiele, © 2015 Beltz Verlag, Weinheim Basel, S. 184. 
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Hilfe, Anlehnungsmöglichkeit. Haltung ist Auftreten, Verhalten, Benehmen, Le-
bensart und Lebensweise, aber auch Positur, Stellung, Pose, Attitüde, Ruhe.“50 

 

„Jeder Mensch kommt schon mit emotionalen ‚Veranlagungen‘ auf die Welt. Im 
Laufe des Lebens kommen dann die Erfahrungen und die daraus resultierenden 
Glaubensmuster bzw. Überzeugungen hinzu. Aus allem zusammen entstehen das 
Lebensgefühl und die innere Haltung.“51  
 
In der inneren Haltung spiegeln sich das Selbst- und Weltbild und die persönli-
chen Werte wider. „Wofür stehe ich? Was zeichnet mich aus? Was motiviert 
mich? Stimmen die innere Haltung und das äußere Handeln überein, wirkt die 
Person authentisch, lebendig, glaubwürdig, verbindlich, […]; oder unsicher, 
unglaubwürdig, nicht wirklich überzeugend.“52 

Ein Konzept für die allgemeingültig normativ „richtige“ Haltung kann es nicht 
geben. Durch Verinnerlichen und Verkörpern eigener Grundwerte und durch, im 
Sinne von sich weiterbilden, ständiges dementsprechendes Verhalten und Han-
deln wird die innere Haltung und so auch der individuelle Stil im Umgang mit 
Konflikten beeinflusst und gefestigt.  

Werte, die einer mediativen Grundhaltung zugeordnet werden können, sind 
zweifelsohne Respekt, Wertschätzung, Mitmenschlichkeit und Empathie. Speziell 
in Bezug auf die praktische Tätigkeit einer Ombudsperson sollten die folgenden 
Grundsätze das Fundament der persönlichen Haltung bilden:53 

„Konflikte als selbstverständlichen Teil des (Arbeits-)Lebens sehen, nicht nur 
die oftmals negativen Gefühle, die sie auslösen sondern auch die positiven Aspek-
te und damit Chancen, die in ihnen stecken.“54 

Das zeigt sich äußerlich in der Gelassenheit gegenüber konfliktären Situatio-
nen und Konstellationen und innerlich in einer vorurteilsfreien und bewertungs-
freien Begegnung zu Gefühlen (auch den eigenen), die u. U. auch negativ besetzt 
sein können. 

__________ 
50 Schüler, Roland. Spektrum der Mediation, 18. Ausgabe, Frühjahr 2005, S. 35. 
51 Auszug aus http://www.mind-spirit.de/die_innere_haltung_1.html. Zugriff 05.01.2017. 
52 Angelehnt an allgemeine Statements zur gewaltfreien Kommunikation. 
53 Vgl. Ade, Juliane; Schroeter, Kirsten. In: Freitag, Silke; Richter, Jens (Hrsg.). Mediation – Das Praxisbuch – 
Denkmodelle, Methoden und Beispiele, © 2015 Beltz Verlag, Weinheim Basel, S. 185 ff.  
54 Ebd. 
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„Achtung vor der Autonomie der Konfliktbeteiligten, Respekt vor ihrem 
Standpunkt haben.“55 
Das bedeutet, die Parteien aktiv in den Prozess einzubinden und jederzeit transpa-
rent aufzuzeigen, wo ihre eigene, aber auch die Verantwortlichkeit des Konflikt-
beraters oder -bearbeiters liegt. 
 
„(Mit-)Menschlichkeit und professionelle Distanz koordinieren.“56 
Gefordert sind sowohl eine empathische Haltung gegenüber den Parteien als auch 
eine Distanz zum Konflikt, der nur der ihre und nicht der des Konfliktbearbeiters 
ist. Den eigenen, klaren Standpunkt zum Konflikt zu haben, jedoch ohne einer 
Seite recht zu geben, sondern Distanz zu wahren, ist hier die angemessene Hal-
tung. 
 
„Sowohl Empathie als auch Allparteilichkeit anstreben.“57 
Die Perspektive der Parteien wirklich verstehen zu wollen und zwar jeder Partei, 
dieses Verständnis aber auch zu zeigen, wird dem Anspruch am ehesten gerecht.  
Diesen Balanceakt zwischen Verstehen (wollen) und Distanz (wahren) haben 
Juliane Ade und Kirsten Schroeter in einem Schaubild verdeutlicht.58    

 

Abbildung 3: Balance zwischen Empathie und Professionalität 

__________ 
55 Ebd. 
56 Ebd. 
57 Ebd. 
58 Vgl. Ade, Juliane; Schroeter, Kirsten, in: Freitag, Silke; Richter, Jens (Hrsg.). Mediation – Das Praxisbuch – 
Denkmodelle, Methoden und Beispiele, © 2015 Beltz Verlag, Weinheim Basel, S. 187. 
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Verstehen (zumindest wollen) – Verständnis (haben oder nicht) – einverstanden 
(sein oder nicht), dies zu differenzieren und in der Praxis auch zu kommunizie-
ren, ist enorm wichtig, erfordert aber auch Mut und eine eigene innere „Stärke“.  

Denn nach allgemeiner Auffassung wird „Verständnis zeigen“ oft mit „einver-
standen sein“ gleichgesetzt und mit vermeintlicher Akzeptanz für in Wirklichkeit 
inakzeptables Verhalten. Bisweilen wird damit sogar Schwäche und mangelnde 
Durchsetzungskraft assoziiert. Eine wirkungsvolle, da anschauliche kommunika-
tive Methode, das Verständnis der eigenen Haltung, des eigenen Anspruchs, der 
eigenen Positionierung zu verdeutlichen, ist der Einsatz von Metaphern oder 
Bildern. 

Im Rahmen einer Studiensequenz des Masterstudiums „Mediation und Kon-
fliktmanagement“ an der EUV wurden dazu von den Teilnehmern Assoziationen, 
die die persönliche innere Grundhaltung versinnbildlichen, diskutiert. So wurden 
u. a. folgende herausgearbeitet:59 

• zugefrorener See  - (Kuh-)Herde vom Eis holen 
• Adapter   - unter Strom stehen, „gespannt“ sein 
• Beobachter im Theater  - Luxus, jeden Darsteller zu hören und zu 

       verstehen 
• Expeditions-Guide  - Hindernisse mit den Parteien wegräumen 
• Lotse    - als Experte durch schwieriges Fahrwasser 

       bringen 
• Dolmetscher   - Übersetzer der verschiedenen „Sprachen“ 

Diese Assoziationen verdeutlichen, welche Motivation, welche Zielvorstellung 
bei der Begleitung und Klärung von Konflikten zugrunde liegt und verfolgt wird. 
Eine bestimmte Haltung ist jedoch nicht etwa nur ein angeborenes Wesensmerk-
mal, sondern sie entwickelt und verändert sich mit dem eigenen Erleben, den 
Erfahrungen (auch im Umgang mit Konflikten) und „Vorbildern“, sei es im pri-
vaten, im gesellschaftlichen oder im beruflichen Umfeld. Ebenso spielt der 
Quellberuf eine Rolle – ob Rechtsanwalt, Psychotherapeut, Soziologe […], die 
Fokussierung der Wahrnehmung auf die verschiedenen (Teil-) Aspekte eines 
Konfliktes wird eine andere sein.60  

__________ 
59 Vgl. Müller, Silvia. Fazit zu Studienliteratur Kurs VII, Buch 3 - Rollenverteilung in der Mediation, 2015. 
60 Vgl. Patera, Mario. Reflexionskompetenz, Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 5/2001, S. 227. 
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Die innere, die mental-geistige Haltung ist eine Perspektive, eine nicht minder 
wichtige ist die daraus entstehende physische, die körperliche Haltung. 

Haltung zeigt sich im Handeln, im Verhalten, aber auch im wörtlichen Sinne – 
in der (Körper-)Haltung, sowohl bei den Konfliktparteien als auch beim Kon-
fliktbearbeiter. Metaphern, wie „in die Luft gehen“, „auf den Magen schlagen“, 
„rot sehen“, „den Boden unter den Füßen verlieren“61, … – sind allgemein be-
kannt. Die Herausforderung besteht darin, eine Fremdwahrnehmung zu entwi-
ckeln, die über die sog. nonverbale Kommunikation hinausgeht. Das kann jedoch 
nur mit Blick auf die eigene Selbstwahrnehmung gelingen. Treffend führen 
Gläßer und Holland dazu aus: „Diese Unmittelbarkeit der Körperwahrnehmung 
ermöglicht es, an der eigenen körperlichen Resonanz erstaunlich präzise die 
innere Befindlichkeit eines anderen abzulesen […]“.62 

Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass sich die Gefühle, die Ängste und 
Sorgen, die Vorbehalte usw. mittelbar auf den Konfliktmoderator/-bearbeiter 
übertragen und so dessen innere Stabilität nicht mehr gewährleistet ist. Eine 
daraus resultierende „übersteigerte“ Empathie führt dann nicht zu einer besseren 
Konfliktlösung, im Gegenteil, sie stört oder verhindert sogar den Prozess. Innere 
Stabilität, Ausgeglichenheit und Sicherheit bieten eine Möglichkeit, dem entge-
genzuwirken. Die Basis dafür ist eine ehrliche körperliche Selbstwahrnehmung, 
die wiederum zu echter Authentizität führt.63  

Zuweilen werden in der Literatur dafür auch die Begriffe der Kongruenz und 
Inkongruenz gebraucht. Mit Inkongruenz wird der innere Widerstreit von gegen-
läufigen Überzeugungen, Interessen und Bedürfnissen oder Werten bezeichnet, 
dem insbesondere Konfliktbearbeiter ausgesetzt sind. Kongruenz heißt, den inne-
ren Konflikt zu entscheiden und damit eine überzeugende Einstellung zu errei-
chen und diese zu vermitteln. Erst wenn die innere Haltung dem äußeren Auftre-
ten und Verhalten entspricht, kann von Kongruenz gesprochen werden. Diesen 
Idealzustand zu erreichen, erfordert einen Klärungs- und Entscheidungsprozess 

__________ 
61 Vgl. Gläßer, Ulla; Holland, Andrew. Körperwahrnehmung in der Konfliktbearbeitung. In: Tagungsband der 
Evangelischen Akademie Bad Boll, 2000, aus Studienliteratur Kurs VI Buch 1 - Ethos und Haltung des 
Mediators, weiterführender Text, S. 1 f. 
62 Ebd., S. 2. 
63 Vgl. ebd., S. 2. 
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mit sich selbst. Die Aussage von Virginia Satir – „Walk what you talk“ – trifft 
den „Nagel auf den Kopf“.64 

Ein probates Mittel, um sowohl innere, also psychische, als auch körperliche, also 
physische, Selbstwahrnehmung zu üben, ist das der Reflexion. Wie die Kompe-
tenz zur Reflexion der eigenen Haltung, das Vergegenwärtigen der eigenen 
Grundwerte aufgebaut werden kann, darauf wird in Kapitel 5.1.1 vertiefend ein-
gegangen. Zunächst soll das Augenmerk auf das Thema Werte gelegt werden. 

4.2. Ethische Grundwerte einer mediativen Haltung 

„Werte sind das, was uns wichtig ist und was uns Bedeutung und Motivation für 
unser Verhalten und unsere Entscheidungen gibt. Werte sind die treibende Kraft 
(Motor) menschlichen Verhaltens und leiten unseren Fokus. Werte bestimmen die 
Richtung unseres Denkens und unserer Wahrnehmung (‚Wo wollen wir hin und 
wovon wollen wir weg‘). Werte werden individuell festgesetzt, haben aber ver-
meintlich objektive Gültigkeit.“65                                          
Vertrauen, Fairness, Respekt, Toleranz, Freiheit, Allparteilichkeit, Offenheit, 
Selbstbestimmtheit, Ehrlichkeit, Mitmenschlichkeit, Sicherheit, Zugehörigkeit, 
Perfektionismus, Zuverlässigkeit, Bescheidenheit, Achtsamkeit, Anstand, 
Glaubwürdigkeit, Höflichkeit, Tüchtigkeit, Unabhängigkeit, Loyalität, Gerech-
tigkeit, Pünktlichkeit, [ …] – die Liste der immateriellen Werte ließe sich weiter 
fortsetzen. Aber orientieren sich diese Werte nicht ganz an den persönlichen 
Bedürfnissen und Interessen jedes Einzelnen? Während dem einen Freiheit als 
das höchste Gut erscheint, erlebt der andere vielleicht gerade dies als „Bedro-
hung“ und will lieber geleitet und geführt werden, um im Bereich des Arbeitsum-
feldes zu bleiben. Während der eine nach Perfektion strebt, geht dem anderen die 
Erfüllung z. B. einer Aufgabe in der vorgegebenen Frist vor. Deshalb – Werte 
sind immer individuell zu sehen und können je nach Situation oder Rolle auch 
einen ganz anderen Stellenwert einnehmen.  

Nach Auffassung der Verfasserin gibt es jedoch elementare Grundwerte, die 
insbesondere das Handeln von Menschen, die als Konfliktberater oder Konflikt-

__________ 
64 Vgl. Spangenberg, Brigitte & Spangenberg, Ernst. Kongruenz und Inkongruenz, Zeitschrift für Konfliktma-
nagement, Heft 2/2014, S. 48-50. 
65 Janssen, Bettina. Wertereflexion in der Mediation, Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 4/2009, S. 107. 
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bearbeiter tätig sind, stets bestimmen sollten. Dazu gehören zweifellos Respekt 
und Wertschätzung anderen, aber auch sich selbst, gegenüber. Ebenso – Authen-
tizität – das sein und so sein, wie ich bin – nur dann kann eine echte gegenseitige 
Verständigung, ein Verstehen (was nicht heißt Akzeptieren) wirklich ermöglicht 
werden. Werte manifestieren sich in der eigenen ganz persönlichen Haltung, sie 
begründen den individuellen Ethos und münden schließlich in unseren Handlun-
gen. In Bezug auf Mediation und Mediatoren führt Ulla Gläßer dazu aus: „Jede 
auf dem Feld der Mediation tätige Person braucht einen differenzierten ethischen 
Kompass, der über die „richtige“ Haltung weit hinaus geht […]“.66 Gleiches 
kann auch und gerade von Ombudspersonen erwartet werden. Die Entstehung 
und Entwicklung der eigenen Werte wird zunächst vom sozialen Umfeld, von 
Werten aus der Herkunftsfamilie, von Erfahrungen z. B. im Umgang mit der 
Rolle der Geschlechter, beeinflusst. Prägend sind im Weiteren die Erfahrungen 
im Umgang mit Konflikten, im privaten wie im gesellschaftlichen Umfeld und 
besonders im Arbeitsleben. Wertfreie Haltung gegenüber anderen Menschen, 
anderen Lebenskonzepten, anderen Glaubensgrundsätzen und Einstellungen, auch 
gegenüber anderen Wertvorstellungen (im konstruktivistischen Sinne gemeint) 
entsteht durch das Bewusstsein, dass jeder Mensch seine eigene Wahrnehmung 
auf die Welt, auf sein Umfeld erlebt und erschafft.67 

4.3. (Berufs-)Ethos und Selbstverständnis  

Ethos kann als die Gesamteinstellung, Grundhaltung von Menschen bzw. von 
Gruppen von Menschen bezeichnet werden.  
Der Ethos bestimmter Berufsstände, wie bspw. für Ärzte der Hippokratische Eid 
als wohl prominentestes Beispiel, wird zweifelsohne anerkannt. Für den Bereich 
von Unternehmen ist dazu eine rege z. T. kontroverse Diskussion im Gange. 
Begriffe wie „Achtsamkeit“ und „Anstand“ und eben auch „Ethos“ stehen im 
Fokus. So verwundert es nicht, dass diese Diskussion gerade auch im Zusam-
menhang mit Konflikten geführt wird. 

__________ 
66 Gläßer, Ulla; Kirchhoff, Lars. Lehrmodul 20: Mediation – Entwicklungslinien und Zukunftsperspektiven, 
Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 4/2015, S. 124. 
67 Vgl. Werfl, Marlene. Spektrum der Mediation, Frühjahr 2005, S. 34. 
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In der fünften Studie von PwC und EUV wird als eines der Kernergebnisse 
festgestellt, dass „[…] die ethische Dimension selten expliziert wird und doch im 
Zentrum steht.“68 

In der Fachliteratur wird einerseits die Meinung vertreten, dass der sittliche Wert 
einer Handlung nach deren Ergebnis zu beurteilen ist und andererseits, dass allein 
auf die Befolgung von Prinzipien oder Pflichten abzustellen ist.69 

Treffend ist dazu in den Studienunterlagen zum Masterstudiengang „Media-
tion und Konfliktmanagement“ der EUV weiter ausgeführt „[…] dass die Ent-
wicklung eines individuellen mediativen Ethos geradezu unentbehrlich ist, um 
angesichts der Vielfalt der Methoden der Mediation und der ebenso großen Viel-
falt ethischer Dilemmata eine Orientierung zu behalten“.70 

Welche ethischen Dilemmata sind in diesem Kontext gemeint?  
Einen Überblick dazu gibt u.a. Baruch Bush, Robert A.71, der im Folgenden 

schwerpunktmäßig dargestellt ist: Dilemma besteht ... im Rahmen von Kompe-
tenzgrenzen, wenn also diagnostische oder fachliche Kompetenz fehlt in Bezug 
auf die Unparteilichkeit, bei „Beziehungen“ zu einer oder beiden Parteien oder in 
Bezug auf die persönliche Reaktion (Antipathie/Sympathie) auf die Parteien 
hinsichtlich der Vertraulichkeit, bspw. beim Erhalt von Informationen zu Gewalt, 
Verbrechen o. Ä., oder auch zwischen den Parteien, wenn die Offenlegung von 
Informationen eine Lösung definitiv verhindern würde mit Blick auf das Einver-
ständnis der Parteien, wenn möglicherweise Zwangsmaßnahmen die Folge wären 
oder wenn das Einverständnis einer Partei nicht gegeben ist zum Thema „Selbst-
bestimmtheit“, wenn (auf Anfrage einer Partei z. B.) eine Lösung vorgeschlagen 
wird oder eine Lösung zu bekämpfen wäre, weil sie illegal, unfair gegenüber der 
anderen, schwächeren Partei oder einem Externen oder einfach nur unklug wäre 
bei Erkennen von Beratungsbedarf in rechtlicher oder therapeutischer Hinsicht 

__________ 
68 Studie PwC/EUV (Hrsg.). Konfliktmanagement in der deutschen Wirtschaft – Entwicklungen eines Jahr-
zehnts, Frankfurt am Main 2016, S. 29. 
69 Vgl. Becker, Nicole. Nach Dr. Rosenbach, Achim, auf der Grundlage der Erstversion von Spangenberg, 
Ulrike, Moderationstext zu Studienliteratur Kurs VI, B1 – Ethos und Haltung des Mediators, S. 4. 
70 Ebd., S. 3.  
71 Freie Übersetzung der Verfasserin nach Baruch Bush, Robert A. aus Studienliteratur Kurs VI, B1, Primär-
text 3, Methodology, Definitions and Qualifications, Major Types of Dilemmas reported by Practicing Media-
tors, The Dilemmas of Mediation Practice. A report on a Study for the National Institute of Dispute Resolution 
(NIDR). 
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um Bekanntwerden von sensiblen Informationen oder den Missbrauch dieser 
durch eine Partei zu verhindern, bei Einschüchterungsversuchen oder bei Vor-
teilserlangung durch Zeitgewinn oder gar Lügen einer Partei in der Handhabung 
von Interessenskonflikten aus „Beziehungen“ zu Anwälten oder anderen Fachex-
perten. 

Diese Dilemmata stehen, wie ersichtlich ist, überwiegend in engem Zusammen-
hang mit den Prinzipien der Mediation. 
Wie stellt sich nun diese Problematik in Bezug zur Tätigkeit von Ombudsperso-
nen, unabhängig ihres Wirkens als Mediator, dar? Die ethische Grundeinstellung, 
die individuelle Haltung, basierend auf den persönlichen Werten gibt auch diesen 
ihre Orientierung und innere Positionierung. Wertvoll sind dabei die Reflexion 
des eigenen „inneren Teams“72 nach Friedemann Schulz von Thun73 und in dem 
Zusammenhang das sich Bewusstmachen der individuellen Zielvorstellung.  
 
Die fünf Kategorien, sog. Meta-Ziele, nach Stephan Breidenbach und Ulla Gläßer 
bieten einen ersten Ansatzpunkt für die eigene Orientierung bzw. bei der persön-
lichen Zielsetzung.74  
Service Delivery - effiziente Unterstützung bei der Lösung von Konflikten  
(Wirtschaftlichkeit beachten) 
Konflikte wirtschaftlich effizient zu lösen, liegt im Interesse von Unternehmen 
und ist somit auch eine Erwartung an die Herangehensweise und das Ergebnis der 
Tätigkeit einer Ombudsperson.  
 
Access-to-Justice - Zugang zu gerechter Konfliktlösung  
(Gerechtigkeit herstellen) 
Gerechtigkeit herzustellen – ein Anspruch, der aus der Erfahrung der Verfasserin 
seitens der Konfliktbetroffenen oft erhoben wird. Allerdings existieren unter-
schiedliche Überzeugungen, was als gerecht empfunden wird. Auch aus welcher 
Perspektive der Konflikt betrachtet wird, ob aus der Sicht des Einzelnen oder der 

__________ 
72 Ergänzend dazu Geiseler, Jens. Meta-Ziele der Mediation – Versuch einer Systematisierung, Zeitschrift für 
Konfliktmanagement, Heft 4/2013, S. 119-121. 
73 Vgl. Schulz von Thun, Friedemann. In: Thomann, Christoph, Klärungshilfe 2 – Konflikte im Beruf, Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, Hamburg, 4. Auflage, 2010, S. 17. 
74 Vgl. Gläßer, Ulla. Die Meta-Ziele von Mediation. In: Haft, Fritjof; Gräfin von Schlieffen, Katharina (Hrsg.), 
Handbuch Mediation, C.H. Beck-Verlag, München, 3. vollständig neu bearbeitete Auflage, 2016, S. 360-363. 
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des Unternehmens, der Organisation, spielt eine Rolle und kann durchaus unter-
schiedlich sein. Das zeigt wiederum eine Situation, in welcher der Haltung der 
Ombudsperson entscheidender Einfluss zukommt. Die Ombudsperson ist dem 
Einzelnen zunächst „verpflichtet“, hat aber gleichzeitig die u. U. damit divergie-
renden kollektiven Interessen im Blick zu haben. Sie muss ihre eigenen Überzeu-
gungen von Gerechtigkeit als ebenso subjektiv werten wie die der Konfliktpartei-
en. Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage „Was ist gerecht?“ kann es so 
nicht geben. Entscheidungen haben stets Folgen und Nebeneffekte und so eine 
verzweigte systemische Wirkung.75 „Paradoxerweise laufen Versuche, Gerech-
tigkeit herzustellen, nicht selten Gefahr, neue Ungerechtigkeiten zu erzeugen.“76 
Verständnissicherung durch Diskurse, durch kommunikative Unterstützung kann 
zur „Entschärfung“, zur Relativierung und eben zum Verständnis der Wahrneh-
mung der anderen von Gerechtigkeit beitragen. 
 
Reconciliation - Versöhnung und Harmonie  
(Frieden stiften) 
Die Ombudsperson als „Friedensstifter“ – eine, so abstrakt formuliert, etwas 
„romantische“ Vorstellung. Und doch – im Unternehmen eine ihrer wichtigen 
Aufgaben. Die weitere Zusammenarbeit durch ihr wirksames Handeln, Coaching, 
Moderation oder Mediation zu unterstützen oder ehrliche Empfehlungen auszu-
sprechen, u. U. auch die, die Zusammenarbeit zu beenden, sind Beispiele hierfür.  
 
Social-Transformation - Beitrag zum Wandel zu einer besseren Gesellschaft 
(Welt verbessern) 
Im Bereich Social-Transformation kann eine Ombudsperson durch eine klare und 
feste Haltung durchaus Einfluss auf die Kultur im Unternehmen ausüben. Sie 
kann, sofern dieses Meta-Ziel vorrangig ihrer Haltung entspricht, ihre Rolle im 
Unternehmen entsprechend gestalten. 
 
Individual-Autonomy - Unterstützung beim selbstbestimmten Finden einer 
Konfliktlösung  
(Selbstbestimmung und Freiheit fördern) 

__________ 
75 Vgl. Montada, Leo. Gerechtigkeit – ein Kernproblem in Konflikten und deren Beilegung, Konfliktdynamik, 
3. Jahrgang, Heft 1/2014, S. 26 ff. 
76 Ebd., S. 30. 
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Im Sinne des Individual-Autonomy-Prinzips Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und 
zu befördern, entspricht besonders den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt, 
in der Individualismus akzeptiert, geschätzt und auch von Mitarbeitern mehr und 
mehr gewollt ist.  
 
Die Zieldefinition dient nicht allein der eigenen Positionierung, sondern kann 
sich auch in den Erwartungen der Konfliktparteien an das Interventionsverhalten 
des Konfliktbearbeiters widerspiegeln und ist von daher auch diesen gegenüber 
transparent zu machen.  
Um Akzeptanz zu erhalten und wirksam sein zu können, erfordert es ein sensib-
les, feinfühliges Gespür für die konkreten Situationen und Konfliktfälle bzw. 
Konfliktkonstellationen und das entsprechend angemessene Handeln.  

Der persönliche Stil und kein dogmatisches Festhalten an Methoden und Kon-
zepten, sondern ein Vorgehen, angepasst an den jeweiligen Fall, auf beteiligte 
Personen und bestehende Rahmenbedingungen, ist unbedingt zu empfehlen.77 Ob 
dieser eher intuitiv und situationsbezogen oder eher regelkonform und prinzipien-
treu ist, sollte, analog wie bei Mediatoren, deshalb unbedingt reflektiert und dann 
auch offen kommuniziert werden. 

Das ermöglicht den Konfliktparteien, sich darauf einzustellen, damit umzuge-
hen und letztlich, sich zu entscheiden. Denn im Sinne von Selbstbestimmtheit 
treffen diese ihre eigene Wahl hinsichtlich des Verfahrens und auch des Kon-
fliktbearbeiters. Das wiederum erfordert Vertrauen in dessen Kompetenz, in 
dessen Haltung und Verhalten.  

Einer Ombudsperson, zumal im innerbetrieblichen Bereich, kommt dadurch 
eine hohe Verantwortung, aber auch eine gewisse Macht zu. 

4.4. Umgang mit Macht  

Dazu soll zunächst die Frage – was ist Macht? – erörtert werden. „Im allgemeins-
ten Verständnis bezeichnet Macht die Summe aller Kräfte und Mittel, die einem 
Akteur (einer Person, einer Gruppe oder einem Sachverhalt, auch der Natur) 
gegenüber einem anderen Akteur zur Verfügung stehen. In diesem Sinne kommt 

__________ 
77 Vgl. Zirkler, Michael. In: Hinter den Kulissen von Mediation, von Sinner, Alex, Zirkler; Michael (Hrsg.), 
Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1. Auflage, 2005, S. 16.  
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Macht in allen Lebensbereichen vor.“78 Nach Max Weber ist Macht u. a. „[…] 
äußerst vielgestaltig, schwerbegrifflich und empirisch zu fassen und unmöglich 
abschließend zu definieren.“79 
Macht ist aber auch ein häufig negativ besetzter Begriff80 und wird oft gleichge-
setzt mit dem Synonym für „Gewalt“.81 Bei näherer Betrachtung kann Macht 
aber durchaus im positiven Sinne eingesetzt werden, bspw. zur Durchsetzung von 
allgemein anerkannten Normen und Regeln. 
Woraus aber entsteht bzw. was sind die Quellen von Macht? 
Nach Bernard Mayer82 sind das auszugsweise folgende: 

• formale Macht  
• Verfahrensmacht  
• Experten-/Informationsmacht 
• moralische Macht (auch „Macht der Ohnmacht“) 
• Persönlichkeitsmacht  

In Bezug auf Ombudspersonen kann Macht also sowohl durch die Legitimation 
der Position (auf einer bestimmten Hierarchieebene) in einem Unternehmen 
„verliehen“ werden = formale Macht.  
Sie kann aber auch durch die Persönlichkeit, das Verhalten, das Charisma aner-
kannt werden = Persönlichkeitsmacht.  
Im Zusammenhang mit moralischer Macht müssen eigene Vorurteile und Kli-
schees kritisch überprüft werden und die Grenzen des Machbaren, dessen, was 
möglich ist, erkannt und aufgezeigt werden. Dies gilt vornehmlich für ein be-
kanntes und nur scheinbares Paradoxon, die „Macht der Ohnmacht“. An der 
Grenze des eigenen Könnens wird gerade dadurch Macht ausgeübt. Denn die 
ehrliche Erklärung der im Augenblick bestehenden Grenzen hilft, Blockaden 
abzubauen und insofern sich der Ohnmacht zu verschreiben und gerade dadurch 
moralische Macht auszuüben.83 

__________ 
78 Weber, Max. Grundriss der Sozialökonomik, III. Abteilung: Wirtschaft und Gesellschaft, Weber, Marianne 
(Hrsg.). Tübingen, 1922, S. 28. 
79 Ebd., S. 28. 
80 Vgl. Risse, Jörg. Wirtschaftsmediation, C.H. Beck-Verlag, München, 2003, S. 456.  
81 Vgl. ebd., S. 456-458. 
82 Nach Meyer, Bernard aus Studienunterlagen PTM 2, Fotoprotokoll, 2016. 
83 Vgl. Duss-von Werdt, Joseph. Mediation und Macht, Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 1/2000, S. 4-
7. 
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Andere Machtquellen, wie bspw. die Verfahrensmacht, entstehen im Konfliktbe-
arbeitungsverfahren selbst, in einem Mediationsverfahren insbesondere, und zwar 
durch die Gestaltung und Steuerung des Verfahrens und damit Einflussnahme auf 
den Prozess. Und – sie wird durch die Konfliktparteien eingeräumt und damit 
auch anerkannt.  
Informationsmacht birgt immer auch die Gefahr von Manipulation – wenn Infor-
mationen z. B. aus Einzelgesprächen gegeben werden oder eben nicht. Der Um-
gang mit diesen unterschiedlichen Formen von Macht, wird sie autoritär, instru-
mentell, integrativ, destruktiv oder kreativ84 eingesetzt, ist für die Akzeptanz, 
ganz besonders aus Sicht der Konfliktparteien, entscheidend.  

Neutral sein, sich unparteiisch verhalten und unabhängig sein, heißt insofern 
nicht zwangsläufig, ohne Macht zu sein. Aber erst das Wissen um die eigene 
Macht ermöglicht es, das Verhältnis zu ihr zu bestimmen und den eigenen Um-
gang damit zu reflektieren und infolgedessen auch zu gestalten.  

4.5. Zwischenfazit 

„Die persönliche Haltung ist die wichtigste Grundlage von Krisenkompetenz. 
Unsere Haltungen geben uns im wörtlichen Sinne Halt. Denn sie beeinflussen 
unser Verhalten unbewusst.“85 
Die häufig hervorgehobene mediative Grundhaltung heißt jedoch nicht Hinwir-
ken auf ein Unternehmen frei von Konflikten, sondern Unterstützung bei der 
Lösung vorhandener oder sich abzeichnender Konflikte. Bei der Vermittlung von 
Werten ist es signifikant wichtig, dass es Personen gibt, die für ihre Überzeugung 
einstehen und nicht nur davon reden.  

Eine Ombudsperson hat dazu aufgrund ihrer Unabhängigkeit die besten Vo-
raussetzungen. Die in den vorangegangenen Abschnitten behandelten Themen 
bedingen geradezu die Frage nach den Kompetenzen und Anforderungen an die 
Persönlichkeit von Ombudspersonen. Darauf wird im folgenden Kapitel näher 
eingegangen. 

 

__________ 
84 Aus Studienunterlagen PTM 2, Becker, Nicole. Fotoprotokoll, 2016. 
85 Metzger, Tilmann. Rezension, Konfliktdynamik, Heft 2/2016, S. 161. 
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5. Kompetenzen und Qualifikationen von und Anforderungen an 
die  Persönlichkeit von Ombudspersonen 

„Es ist nicht genug zu wissen – man muss auch anwenden.  
Es ist nicht genug zu wollen – man muss auch tun.“    

Johann Wolfgang von Goethe 

Unternehmensinterne Ombudspersonen können als Konfliktberater, Kon-
fliktlotse, Konfliktbearbeiter agieren, aber auch als Moderatoren oder als Schlich-
ter, als Unterstützer in und bei Veränderungsprozessen und sie sind „Wächter“ 
über den angemessenen Umgang miteinander. Diese Funktion erfordert ohne 
Frage sowohl bestimmte Kompetenzen und Qualifikationen als auch persönliche 
Fähigkeiten und Voraussetzungen. Ihre Rolle erfordert ein spezielles Know-how 
und ein dementsprechendes adäquates Handeln.  

5.1. Kompetenz und Qualifikation 

Wie andere qualifizierte Tätigkeiten setzt die der Ombudsperson eine profunde 
(schulische und berufliche) (Aus-)Bildung, eine (Grund-)Qualifikation voraus. 
Eine akademische Ausbildung ist grundsätzlich förderlich, aber nicht zwingend. 
Jedenfalls muss eine Ombudsperson über verschiedene Kompetenzen verfügen. 
Deshalb soll zunächst diese Anforderung untersucht werden.  

5.1.1.  Kompetenz 

Eine einheitliche und präzise Definition des Begriffes „Kompetenz“ existiert 
bisher nicht. Eine zwar abstrakte, aber durchaus treffende Definition aus dem 
pädagogischen Bereich lautet nach Eckhard Klieme: 
„Kompetenz stellt die Verbindung zwischen Wissen und Können her und ist als 
Befähigung zur Bewältigung unterschiedlicher Situationen zu sehen.“86 
Nach John Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel, die führend auf dem Gebiet der 
Kompetenzforschung und Kompetenzmessung sind, ist Kompetenz in Abgren-

__________ 
86 Klieme, Eckhard. In: Pädagogik, Nr. 6, 2004, S. 10. 
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zung zu Wissen, Fertigkeiten und Qualifikationen zu sehen, wobei jedoch ohne 
diese keine Kompetenz entstehen kann.87  
Kompetenz umfasst lt. John Erpenbeck vier Kompetenzklassen, auch als mensch-
liche Schlüsselkompetenzen im Sinne von Fähigkeiten bezeichnet88 (die Aufstel-
lung stellt keine Priorisierung dar): 

• fachlich-methodische Kompetenzen 
• die Fähigkeit, aufgrund von fachlichem und methodischem Wissen Probleme 

zu lösen 
• aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kompetenzen  
• die Fähigkeit, das Wissen und Können, die persönlichen Werte und die Er-

gebnisse sozialer Kommunikation wirklich aktiv umsetzen zu können 
• personale Kompetenzen  
• die Fähigkeit, kritisch gegenüber sich selbst zu sein, Werte zu haben und 

Haltungen zu entwickeln 
• sozial-kommunikative Kompetenzen  
• die Fähigkeit, kreativ zu kommunizieren, zu kooperieren und sich mit anderen 

auseinanderzusetzen 

In diesem Kontext ist Kompetenz im Sinne von Sachverstand und Fähigkeiten 
gemeint und nicht im Sinne formaler Zuständigkeiten oder Befugnisse.  
Bezogen auf die Ombudstätigkeit ergeben sich daraus ableitend folgende Anfor-
derungen. Als fachliche Fertigkeiten und Kenntnisse sind sowohl Kenntnisse 
über die Entstehung als auch Entwicklung von Konflikten89, also eine allgemeine 
Problemlösungskompetenz, zu sehen. Aber auch Kenntnisse der menschlichen 
Kommunikation, zu Interaktion, zu Kognition und zum Feld der Emotionen sind 
erforderlich. Analytisch strukturierendes und systemisches Denken, ganz beson-
ders in der Konfliktklärung, ist eine weitere Anforderung. Denn die Konfliktklä-

__________ 
87 Vgl. Erpenbeck, John. In: Faix, Werner G. & Auer, Michael (Hrsg.). Talent. Kompetenz. Management, 
Steinbeis-Edition, Stuttgart, 2009, Bd. 1, S. 79-136. 
88 In Anlehnung an Erpenbeck, John nach Grote, Sven. In: Grote, Sven; Kauffeld, Simone; Denison, K.; 
Billich-Knapp, Melanie & Frieling, Ekkehard. In: Grote, Sven; Kauffeld, Simone & Frieling, Ekkehard 
(Hrsg.). Kompetenzmanagement: Grundlagen und Praxisbeispiele, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 2006, 
S. 15-34. 
89 Weiterführende Informationen in: Glasl, Friedrich. Konfliktmanagement – Ein Handbuch für Führungskräf-
te, Beraterinnen und Berater, Haupt Verlag und Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 11. Auflage, 2013, S. 53 
ff. und 199 ff. 
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rung durch die Ombudsperson erfolgt nicht nur in Bezug auf die beteiligten Per-
sonen, sondern berührt das System oder Teilsystem, in dem sie agiert. Darüber 
hinaus sind Kenntnisse hins. alternativer Streitbeilegungsmethoden, wie z. B. der 
Mediationsmethodik und der Orientierung in der Mediationsstruktur (bspw. das 
Phasenmodell), zu Methoden der Schlichtung oder des Coachings und zu Instru-
menten, wie Frage- und/oder Kreativitätstechniken, Visualisierungsmethoden 
usw., eine äußerst hilfreiche Basis. Kommunikative Kompetenz, also die Fähig-
keit, angemessen zu kommunizieren, ist eine der Grundvoraussetzungen. Denn 
sie ist das Instrument, das „Handwerkszeug“ eines Konfliktberaters, eines Kon-
fliktbearbeiters und eben auch einer Ombudsperson. Verstehen, strukturieren, 
zusammenfassen, übersetzen und so das Verständnis der Konfliktparteien vom 
Konflikt und voneinander herzustellen und im nächsten Schritt die Kommunika-
tion untereinander zu befördern, das kennzeichnet die praktische Arbeit einer 
Ombudsperson. Kommunikation trägt auch dazu bei, Klarheit zu schaffen und 
durch Aussprechen Sachverhalte zu „normalisieren“. 

Kooperativ, aber auch integrativ zu handeln, versteht sich im Kontext der Om-
budstätigkeit von selbst. Weil eine mediative Haltung für Ombudspersonen för-
derlich ist, gilt es, die sog. mediativen Kompetenzen zu entwickeln und auszu-
bauen.  

Nach Anita von Hertel und Elisabeth Kals werden unter Mediationskompeten-
zen „[…] sämtliche Kompetenzen der inneren Haltung, der Strukturklarheit und 
der Methoden für die Begleitung von Konfliktlösungen […]“ 90 verstanden. 

Dabei helfen sowohl eigene Reflexion oder Selbsteinschätzung (bspw. mittels 
individueller schriftlicher Dokumentation) als auch das Feedback von Dritten (im 
Rahmen von Supervision oder kollegialer Fallberatung). Das dient vor allem 
dazu, zunächst den aktuellen Kompetenzlevel festzustellen. Praktische Unterstüt-
zung dazu bieten die ganz aktuell von Britt Füllenbach, Jens Rogmann und Ale-
xander Redlich entwickelten Fragebögen.91 Kompetenzen wie innere Sicherheit, 
Eigeninitiative, Flexibilität, Kreativität, Konfliktfähigkeit und Konfliktoptimis-
mus sowie Einfühlungsvermögen, Ausgeglichenheit und Integrität sind demnach 
die zu prüfenden Kriterien. 

__________ 
90 Vgl. von Hertel, Anita; Kals, Elisabeth. Mediationskompetenzen, Konfliktdynamik, Heft 4/2016, S. 262-
264. 
91 Füllenbach, Britt; Rogmann, Jens; Redlich, Alexander. Aspekte der Konfliktlösungskompetenz, Konfliktdy-
namik, Heft 4/2016, S. 273-274. 
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Wie aber funktioniert Reflexion, wie kann die Reflexionskompetenz entwi-
ckelt werden? Indem, zunächst auf einer Meta-Ebene, eine Hypothese aufgestellt 
wird, welches die prinzipiellen Werte sind, die das eigene Verhalten steuern. 
Insofern gehört dazu auch die Reflexion der eigenen Emotionen, zu der es einer 
beobachtenden, aber auch einer akzeptierenden Grundhaltung bedarf. Das heißt, 
dass Emotionen nicht schädlich und zu unterdrücken sind, sondern bewusst 
wahrgenommen und so reguliert werden können.92  

Fragen wie – Was ist wichtig bei der Gestaltung von Interventionen? Wann 
war die Intervention erfolgreich und woran ist das zu erkennen? Wie steht es um 
die eigene Zufriedenheit? – tragen zur Schärfung der Wahrnehmung des eigenen 
Verhaltens bei. Durch den Vergleich mit konkret beobachtbaren, reflektierten 
Verhaltensweisen in der Konfliktbearbeitung (anhand von Dokumentation in der 
Nachbereitung oder Rückmeldungen aus dem Teilnehmerkreis) werden nicht nur 
Verhaltensmuster, sondern auch Diskrepanzen zwischen eigener Wahrnehmung 
und äußerer Wirkung auf andere sichtbar. 

Die Reflexion mittels der Methode des systemisch aufbereiteten Vergleichs 
vorzunehmen, bietet eine weitere gute Möglichkeit. Dabei geht es um den Ab-
gleich dessen, was gesagt und getan wurde mit dem, was gedacht worden war.93  

Reflexion trägt von daher viel intensiver und nachhaltiger zur Steigerung der 
eigenen Wahrnehmungsfähigkeit bei als die stereotype Anwendung von Techni-
ken, Instrumenten oder Methoden. 

Kompetenzen entstehen nicht von selbst, sie entwickeln sich vielmehr im be-
ruflichen wie im privaten Leben und sie können durch Qualifizierung, durch 
Training (on the job oder in Rollenspielen) und vor allem durch Supervision und 
Selbstevaluation auf- und ausgebaut werden. Diese Tatsache führt zum Thema 
der Qualifikation. 

5.1.2. Qualifikation 

Welche (Grund-)Qualifikationen sind für die Arbeit von Ombudspersonen rele-
vant? Wie einführend zu diesem Kapitel schon angemerkt, sollten sie über eine 
„belastbare“ Grundausbildung verfügen. Ombudsperson ist kein originärer Beruf, 
es ist eine Funktion, die übertragen wird, eine Stelle im Unternehmen, die einge-

__________ 
92 Vgl. Seehausen, Maria. Emotionsregulation in der Mediation, Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 
5/2011, S. 134. 
93 Vgl. Patera, Mario. Reflexionskompetenz, Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 5/2001, S. 227-228. 
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nommen wird. Insofern hat jede Ombudsperson ihren eigenen beruflichen Hin-
tergrund und Werdegang. Auch dies kann entscheidend für die Übertragung und 
die Ausübung dieser Funktion sein. Ob Anwalt oder Richter, Psychologe oder 
Soziologe, Personaler, Volkswirtschaftler oder Steuerberater – dieser Background 
wird die Tätigkeit als Ombudsperson beeinflussen, wenn nicht sogar prägen. 
Insofern sind ergänzende Qualifikationen erforderlich, die die vorhandenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten und in Folge das Spektrum der Interventionsmög-
lichkeiten erweitern. Dazu gehört eine kommunikationstheoretische Bildung, da 
nun einmal, wie schon erwähnt und selbsterklärend, die Kommunikation das 
Arbeitsinstrument einer Ombudsperson ist. Kenntnisse hins. der grundlegenden 
rechtlichen Regelungen, mindestens des Rechtsrahmens, sind ebenso erforderlich. 
Hilfreich sind auch, je nach definierter Rolle und/oder konkreter Anforderung, 
(Grund-)Kenntnisse aus dem Bereich der Psychologie, weil Psychologie das (be-
obachtbare) Verhalten von Individuen und ihren mentalen Prozessen94 (auch der 
eigenen) untersucht und u. a. dabei hilft, sich gegenseitig (gut) verstehen zu kön-
nen, fair miteinander reden zu können und Wünsche und Anliegen in Gegensei-
tigkeit und miteinander regeln zu können.95 Kenntnisse aus dem Bereich der 
Philosophie – siehe Ethik und Haltung – und der Sozialwissenschaften sind mit 
dem Thema „Konflikte“ ebenfalls eng verbunden und können so vor allem bei 
der Konfliktanalyse hilfreich sein.  

Ohne weiteres einleuchtend ist, dass Kenntnisse über ADR-Verfahren ein 
notwendiges Qualifikationskriterium sind. In der Konfliktarbeit ist aber auch 
(Prozess-)Flexibilität gefragt. Konfliktprofis brauchen neben den Standardmetho-
den professioneller Konfliktvermittlung auch ein breites Repertoire an flexibel 
einsetzbaren Konzepten und Methoden.96 Flexibel sein in der Konfliktbearbei-
tung, heißt auch, ggf. sog. Hybridverfahren anzuwenden, mit Ansätzen der Medi-
ation, der Beratung oder auch der Schlichtung.  

Besonders interessant ist der nicht-direktive Ansatz nach Carl Rogers.97 Er 
geht davon aus, dass die Basis für eine erfolgreiche (nicht direktive) Vorgehens-

__________ 
94 Vgl. Zimbardo, Philip G. & Gerrig, Richard J.. Psychologie, Springer Verlag, Berlin, 18. Auflage, 2008, 
S. 2-3. 
95 Vgl. Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen unter http:// www.bdp-
verband.org/psychologie. Zugriff 26.11.2016. 
96 Vgl. Lange, Ralf; Kaeding, Peer; Lehmkuhl, Margit & Pfingsten-Wismer, Helge (Hrsg.). Frischer Wind für 
Mediation: Konzepte, Methoden, Praxisfelder und Perspektiven der Mediation, Bundesverband Mediation, 
2007. 
97 Vgl. Himstedt, Sebastian. Spektrum der Mediation, Heft 58/2015, S. 47-50. 
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weise ein zutiefst humanistisches Menschenbild ist, und benennt drei Grundhal-
tungsprinzipien, die einander bedingen:98 

• bedingungslose positive Wertschätzung/uneingeschränkte Akzeptanz 
(ungeachtet der eigenen Bewertung) 

• Empathie/einfühlsames Verstehen 
(den Bezugsrahmen des anderen möglichst exakt wahrnehmen, auch durch 
aufmerksames Zuhören) 

• Echtheit/Kongruenz 
(Übereinstimmung zwischen dem, was innerlich vor sich geht, gespürt wird, 
und dem, was ausgedrückt wird) 

Zur „technischen“ Umsetzung dieser Grundprinzipien empfiehlt Rogers die For-
mulierung einer sog. Mikrothese, d. h. wenige Sätze formulieren, keine klassi-
schen W-Fragen stellen und insofern „nur“ Denkanstöße geben. 

Die Anwendung einer Technik oder Methode ist jedoch lediglich das äußere 
Erscheinungsbild des Vorgehens, der Haltung auf eine bestimmte Art und Weise. 
Haltung und Persönlichkeit bestimmen das Handeln und werden von den Kon-
fliktparteien personenspezifisch, unterschiedlich und differenziert je nach Kon-
fliktberater oder -bearbeiter wahrgenommen. Dieser Ansatz erfordert eine innere 
Standfestigkeit und ein ebenso ausgeprägtes „Sich-selbst-Bewusstsein“ und von 
daher eine gewisse Praxis und Erfahrung im Umgang mit Menschen und ihren 
Konflikten, die auf einer fundierten Ausbildung fußen.  

Um zunächst die erforderlichen (Grund-)Qualifikationen zu definieren, hat der 
Arbeitskreis „Qualität“ des RTMKM99 eine Checkliste hinsichtlich der Anforde-
rungen an Mediatoren erarbeitet, die im Wesentlichen auch Anwendung für Om-
budspersonen finden kann.  

Eine Ausbildung zum Mediator, in der sowohl Techniken und Methoden ver-
mittelt werden als auch die Persönlichkeitsentwicklung befördert wird, ist, nach 
Einschätzung der Verfasserin, die ideale Qualifikation, um als Ombudsmann oder 
Ombudsfrau erfolgreich tätig zu sein. 

Abschließend ist festzuhalten, dass es neben einer soliden Qualifikation darauf 
ankommt, die verschiedenen Kompetenzen darauf basierend miteinander zu 
kombinieren sowie flexibel und situationsgerecht um- und einzusetzen. 

__________ 
98 Vgl. ebd., S. 49. 
99 Vgl. Downloadbereich für Mitglieder des RTMKM unter http://www.rtmkm.de. 
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5.2. Anforderungen an Person und Persönlichkeit 

Unter der Prämisse, dass in dieser Arbeit ausschließlich unternehmensinterne 
Ombudspersonen betrachtet werden, ergeben sich bestimmte konkrete Anforde-
rungen im Hinblick auf die Person, die eine solche Funktion übernehmen kann. 
Wie unter 2.2.1 dargestellt, hat die Etablierung einer internen Ombudsstelle im 
Kontext „Arbeitsplatzkonflikte“ eine Reihe von Vorteilen für Unternehmen. 
Dazu gehört in erster Linie die Kenntnis des Unternehmens selbst und seiner 
Strukturen sowie der Identität und Kultur. Konflikte in Organisationen und Un-
ternehmen treten nicht im „luftleeren“ Raum auf, sondern im Zusammenhang mit 
konkreten Arbeitsabläufen, Regeln und Gegebenheiten in der Zusammenarbeit. 
Deshalb muss eine unternehmensinterne Ombudsperson entsprechende Kenntnis-
se der Organisationszusammenhänge, der Subsysteme und Systemelemente (kul-
turell – Identität, Policy und Strategie/sozial – Aufbaustruktur, Funktionen, Men-
schen, Gruppen, Klima/technisch-instrumentell – Prozesse und Abläufe, physi-
sche Mittel)100 dieser Organisation haben. Denn – „[…] soziale Konflikte entfal-
ten sich zwischen Menschen, die aber in Organisationen bestimmte Funktionen 
erfüllen, z. B. als Teamleiter, Sachbearbeiter oder als Betriebsrat.“101  

Erfahrung in Organisationen und mit Hierarchien, das Wissen darüber, wie 
Menschen, wie Mitarbeiter und Führungskräfte, wie auch Interessensvertreter 
innerhalb bestehender Hierarchien denken und agieren, sollten vorhanden sein. 
Wie sind die Aufbau-, aber vor allem die Ablauf- oder Prozessstruktur angelegt, 
wie die dazugehörigen Informationsprozesse, wie die Kommunikationsprozesse? 
Diese Kenntnisse erleichtern oder ermöglichen sogar erst das Verständnis für die 
Ursachen und die Entwicklung von Konflikten. Schnittstellen zwischen verschie-
denen Bereichen oder Prozessen, insbesondere Strukturänderungen u. Ä. sind 
potenzielle Konflikt-„Baustellen“. Sind diese bekannt, so erwächst daraus auch 
die Möglichkeit zur Prävention. Hinzu kommt, dass sich die Arbeitswelt generell 
und ständig in Umbruchprozessen befindet und völlig andere Arbeitsformen 

__________ 
100 Vgl. Glasl, Friedrich. Konfliktmanagement – Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater, 
2013, 11. Auflage, 2013, Haupt Verlag und Freies Geistesleben Stuttgart, S. 125. 
101 Ballreich, Rudi. Grundlagen der Organisationsmediation. In: Trenczek, Thomas; Berning, Detlev; Lenz, 
Christina (Hrsg.). Praxishandbuch Mediation und Konfliktmanagement, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden, 2012, S. 527-532. 
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hervorbringt wie abteilungsübergreifende, z. T. temporäre Projektarbeit, Tele-
heimarbeit einzelner Mitarbeiter, oder, oder … In „starren“, hierarchisch gepräg-
ten Strukturen war eine gewisse Distanz, eine Akzeptanz von (Macht-
)Entscheidungen per se gegeben. In einer „offenen“, teamorientierten Arbeitswelt 
mit transformationalen Führungsgrundsätzen muss sich eine neue Konfliktkultur 
erst entwickeln. Das Gewohnte verschwindet mehr und mehr und Neues entsteht 
in immer kürzeren zeitlichen Abständen. Darauf müssen sich Führungskräfte und 
Mitarbeiter einstellen. Konflikte können hier aber nicht nur entstehen, sondern 
sogar als Chance, diese Veränderungen zu gestalten, erfahren werden.  

Neutrale Konfliktvermittlung mit der dafür notwendigen Distanz, aber auch 
der erforderlichen Empathie ist eine enorme Herausforderung, besonders für 
Führungskräfte und Konfliktbearbeiter und erst recht für Ombudspersonen. Um 
im ganzen System wirksam zu sein, bedarf es einer klaren Neutralität. Hier darf 
kein Standpunkt als richtiger bewertet werden als der andere. Die Paradoxie – 
Distanz zur Situation bei gleichzeitigem intensivem Sich-Einlassen – ist nur 
dadurch souverän zu bewältigen, dass die eigenen Werte, aber auch Grenzen 
erkannt und akzeptiert werden. 

Informiertheit ist hier in einem anderen Sinne gemeint, als im Mediationskon-
text. Informationen über Regeln und Normen des Unternehmens zur Verfügung 
zu haben, ist ein Schlüssel dafür. Es bedarf insofern, trotz der (Wei-
sungs-)Unabhängigkeit der Ombudsperson, einer Einbindung in die (Informa-
tions-)Strukturen des Unternehmens sowie eines gut funktionierenden internen 
Netzwerks. Sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen, erfordert aber auch ganz 
bestimmte persönliche Eigenschaften wie z. B. Mut. Mut dahingehend, Probleme 
klar und offen anzusprechen – und das über alle Hierarchieebenen hinweg.  

„Die Funktion der Ombudsperson lebt von den sie ausfüllenden Persönlich-
keiten“102 - eine Aussage, die so akzeptiert und anerkannt wird, jedenfalls nach 
den Erfahrungen und Aussagen von tätigen Ombudspersonen.  

Was also hat es mit der Persönlichkeit auf sich? Die Eignungskriterien hins. 
der Persönlichkeit ergeben sich im Wesentlichen aus der inneren Haltung. Die 
folgenden Eigenschaften „[…] können eine Orientierung bei der Auswahl ent-

__________ 
102 Ortmann, Julia. Ombudspersonen als Konfliktanlaufstellen in Unternehmen. In: Gläßer, Ulla; Kirchhoff, 
Lars & Wendenburg, Felix (Hrsg.). Konfliktmanagement in der Wirtschaft, Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden, 1. Auflage, 2014, S. 41. 
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sprechender Qualitätsmerkmale bieten […]“103 und seien hier auszugsweise 
genannt:104 

• vertrauensvoll mit Blick auf die eigene Grundeinstellung gegenüber dem 
Leben und anderen Menschen 

• situationsädaquat selbstsicher oder selbstkritisch 
• stressstabil 
• ausgeglichen im Hinblick auf die eigene Gefühlsbeteiligung 
• verantwortungsbewusst in der Antizipation von Folgen des eigenen Handelns 
• deutlich unvoreingenommen und allparteilich in der Haltung 
• verständnisvoll und empathisch 
• kompromissorientiert 
• ausbalanciert zwischen kognitiver und gefühlsorientierter Handlungsleitung 
• flexibel und verhaltensbeweglich, ideenreich 
• gleichermaßen handlungs- wie theorieorientiert im Vorgehen 
• fähig zu vernetztem Denken 

Das Wissen um die eigenen Stärken und Schwächen, die eigenen Verhaltens- und 
Denkmuster ist hilfreich bei der persönlichen Entwicklung und permanenten 
Annäherung an diese idealen Ansprüche.  

Theoretisches Wissen wie Mediationskenntnisse, „technisches“ Know-how 
und praktisches Handwerkszeug können relativ zügig erworben werden. Ob aber 
die Konfliktbearbeitung im Echtfall gelingt, hängt im Wesentlichen davon ab, 
wie bewusst und engagiert die eigenen Konfliktmuster reflektiert und weiterent-
wickelt wurden bzw. wie Werte in die eigene Haltung integriert werden konnten. 
Entscheidend sind die notwendige Selbstreflexion und daraus resultierende Per-
sönlichkeitsentwicklung.105 

Das Modell nach Thomas Kilmann eignet sich zweckmäßig zur Einordnung 
der Frage nach dem eigenen Konfliktverhalten, dem eigenen Konflikttyp.106 

__________ 
103 Becker, Nicole. Qualitätssicherung von und in Konfliktmanagement-Systemen. In: Gläßer, Ulla; Kirchhoff, 
Lars & Wendenburg, Felix (Hrsg.). Konfliktmanagement in der Wirtschaft, Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden, 1. Auflage, 2014, S. 470. 
104 Ebd. 
105 Vgl. Oboth, Monika. Persönlichkeitsentwicklung als notwendiger Bestandteil der Mediationsausbildung, 
Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 5/2001, S. 236-239. 
106 https://www.cpp.com/images1/tki-interactive-graphic.gif. Zugriff 28.01.2017. 
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Abbildung 4: Eigene Darstellung zu Thomas-Kilmann-Modell 

Innerhalb dieser Typologie gibt es natürlich Überschneidungen. Eine eindeutige 
Zuordnung zu einem bestimmten Typ wird es in der Realität nicht geben. Und – 
„[…] alle fünf Modi sind in manchen Situationen sinnvoll: Jeder repräsentiert 
eine Reihe von nützlichen sozialen Fähigkeiten. Unser konventionelles Wissen 
erkennt zum Beispiel an, dass oft ‚zwei Köpfe besser als einer sind‘ (Zusammen-
arbeiten). Aber es heißt auch, ‚Töte deine Feinde mit Freundlichkeit‘ (Entgegen-
kommen), ‚Sich auf halbem Weg entgegenkommen‘ (Kompromisse eingehen), 
‚Etwas auf sich beruhen lassen‘ (Vermeiden) und ‚Wer die Macht hat, hat Recht‘ 
(Konkurrieren).“107 
Eine Grundtendenz des eigenen Handelns und der Resonanz auf das Handeln 
anderer lässt sich mittels einer Zuordnung zu den Modi/Typen daraus durchaus 
ableiten.  

Bei einer altruistisch geprägten Grundhaltung z. B. ist die Wahrscheinlichkeit, 
in Richtung Accommodater zu tendieren, gegeben. Entgegenkommen kann in 
bestimmten Situationen durchaus das geeignete Mittel sein, um anderen Meinun-
gen und Standpunkten Gehör zu verschaffen. Anpassungsfähigkeit als eine 

__________ 
107 Thomas, Kenneth W.; Kilmann, Ralph H. Das Thomas-Kilmann-Modell der Konfliktlösung, 
https://www.opp.com/~/media/Files/PDFs/.../TKDL0003e_preview.pdf. Zugriff 26.01.2017. 
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Grunddisposition dieses Typs wirkt vor allem harmonisierend und kann dadurch 
eine positive Atmosphäre schaffen, die sich wiederum positiv auf die Konfliktbe-
arbeitung auswirkt. Die Gefahr besteht dabei darin, dass u. U. eine wirkliche 
Abgrenzung zu eigenen Werten aufgegeben wird.  

Die Tendenz in Richtung Avoider, also Vermeider, kann nützlich sein, wenn 
es bspw. um Konflikte von eher geringerer Bedeutung geht oder wenn erkennbar 
ist, dass die Konfliktparteien ihren Konflikt eigentlich gut selbstständig lösen 
können oder aber wenn eine Verschiebung der Konfliktbearbeitung auf einen 
anderen Zeitpunkt (weil z. B. grundsätzliche Entscheidungen ausstehen) angera-
ten erscheint. Keine akzeptable Lösung sind jedoch das Ausweichen vor einer 
konfliktären Situation oder das Ignorieren sichtbarer Probleme. 

Collaborating, also kooperierendes Verhalten, ist in bestimmten Konstellati-
onen sinnvoll, muss aber immer in Abwägung zu Unabhängigkeit und Neutralität 
bedacht und entschieden werden. 

Eine überwiegende Tendenz zu Competing, zu konkurrierendem Verhalten, 
entspricht nicht der angestrebten Grundhaltung einer Ombudsperson, kann aber in 
der persönlichen Neigung durchaus eine Rolle spielen und diesem Umstand ist 
durch dementsprechendes Verhalten Rechnung zu tragen. 

Vertiefend und um die Rolle weiter zu schärfen, ist eine Betrachtung des eige-
nen Stils sinnvoll.  

Nach Leonard Riskin lassen sich dabei vier Orientierungsrichtungen je nach 
Konflikt- und Rollendefinition unterscheiden, von begrenzter bis zu umfassender 
Definition des Konfliktes und moderierender bzw. beurteilender Rolle des Media-
tors.108  
 Definition des Konflikts Rolle des Mediators 

Sachbeurteilung begrenzt beurteilend 
Sachmoderation begrenzt moderierend 
Umfassende Beurteilung umfassend beurteilend 
Umfassende Moderation umfassend  moderierend 

Abbildung 5: Eigene Darstellung in Anlehnung an L. Riskin 

__________ 
108 Vgl. Duve, Christian; Hacke, Andreas. Mediation in der Wirtschaft. Wege zum professionellen Konflikt-
management, Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln, 2003, S. 79-87. 
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Die vorgenannten, wissenschaftlich anerkannten Theorien und Modelle belegen 
die Aussage, dass ein klares Rollenverständnis im jeweiligen Kontext unbedingt 
herzustellen ist.  

Eine der Anforderungen, die an Mediatoren immer wieder gerichtet werden 
und für Ombudspersonen in noch stärkerem Maße relevant sind, ist die Anforde-
rung nach Kreativität, nach Ideenreichtum. Kreativitätsmethoden in der Konflikt-
bearbeitung109 können erlernt werden. Die wohl prominentesten Anregungen vor 
allem für intuitives und kreatives, situationsbezogenes Handeln finden sich bei 
Ed Watzke in seiner Schrift „Äquilibristischer Tanz zwischen Welten“.110  

Sind Kreativität und Humor Kompetenzen, die entwickelt werden können, o-
der doch eher Persönlichkeitsmerkmale? Darüber besteht in der Literatur keine 
Einigkeit. Aber – sie beeinflussen mehr oder weniger die persönliche Haltung 
bzw. werden umgekehrt von ihr beeinflusst. Humor trägt in manchmal ausweglos 
erscheinenden Situationen dazu bei, diese erträglich für alle Beteiligten zu ma-
chen, und ermöglicht es, mit Fehlern besser umzugehen. Philosophisch betrach-
tet, ist Humorfähigkeit eine Form von „eigener Bedeutungslosigkeit“. Dies ent-
spricht dem (altruistischen) Ansatz, sich ganz den Problemen der Betroffenen zu 
widmen. Nach Vera Birkenbihl hilft Humorfähigkeit „[…] bei Frust, Unlust oder 
Ärger, Distanz zu gewinnen […], Distanz auf derselben Ebene, also ein horizon-
taler Abstand,[…] im Gegensatz zu „Drüberstehen“111. Auch das ist ein Ansatz, 
der in der Haltung und daraus folgend im Handeln einer Ombudsperson seinen 
Ausdruck findet und dadurch den Rahmen, die Atmosphäre entscheidend positiv 
beeinflussen kann.  

Ein weiterer Aspekt bei der Betrachtung von Person und Persönlichkeit einer 
Ombudsperson, der jedoch in der Literatur kaum diskutiert wird, ist das Alter. 

Erfahrungen, die zur Entwicklung einer „stabilen“ Persönlichkeit führen, kön-
nen erst in bzw. nach einem gewissen Zeitraum reifen. Jemand, der am Anfang 
des Berufslebens steht, ist mit Konflikten im Arbeitsumfeld nicht konfrontiert 
worden und konnte konfliktrelevante Erfahrungen noch nicht machen. Es ist 
fraglich, ob dieses „Manko“ durch Fach- und Methodenkompetenz aufgewogen 
werden kann. Die so mit dem Alter verknüpfte Frage der Reife der Per-

__________ 
109 Weiterführende Informationen Rauschenbach, Anne-Katrin. Wenn Brainstorming versagt – Kreativitäts-
techniken in der Mediation, Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 5/2015, S.156 ff. 
110 Zur weiterführenden Lektüre unbedingt empfohlen. Watzke, Ed. Äquilibristischer Tanz zwischen Welten: 
Auf dem Weg zu transgressiver Mediation, Forum Verlag, Bad Godesberg, 4., unveränderte Auflage, 2011. 
111 Birkenbihl, Vera. In: Humor: An Ihrem Lachen soll man sie erkennen, mvg-Verlag, 2011, S. 49-58. 
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son/Persönlichkeit ist aber ein entscheidender Faktor bzgl. der Akzeptanz, des 
Vertrauens seitens der Konfliktparteien. Die sog. Empowerement-Fähigkeit, also 
die Befähigung zur Selbsterkenntnis, zur Stärkung des Selbstwertes, des Selbst-
vertrauens und des Selbstausdrucks setzt, nach Überzeugung der Verfasserin, 
stets eine gewisse Lebens- und Berufserfahrung voraus und ist bei der Besetzung 
der Funktion einer unternehmensinternen Ombudsperson unbedingt zu berück-
sichtigen.  

Im Prozess der Persönlichkeitsentwicklung kommt der Reflexion und Kennt-
nis des eigenen Reifegrades eine ganz entscheidende Bedeutung zu.112 Das Mo-
dell der Ich-Entwicklung nach Jane Loevinger, empirisch wiederholt bestätigt, 
unterstützt u. a. bei der Bewertung und Entwicklung des kognitiven Stils, von 
einfachem undifferenzierterem Wahrnehmen und Handeln zu immer größerer 
konzeptioneller Komplexität, Multiperspektivität und der Fähigkeit, mit Wider-
sprüchen umzugehen.  

Ähnliches beschreibt auch Nadja Alexander. Sie vergleicht die Tätigkeit von 
Mediatoren und das trifft in noch stärkerem Maße auf Ombudspersonen in Unter-
nehmen zu, mit der eindrucksvollen Metapher eines Balanceaktes – Hochseilak-
robatik mit Bambusstab.113 Gefordert sind ständiges Austarieren und -balancieren 
von z. T. gegenläufigen Positionen und Interessen bei tiefgründiger Kontinuität 
im eigenen Verhalten und gleichzeitiger Flexibilität im Handeln. 

Die Frage nach der Professionalität und woran diese erkennbar ist hat Thomas 
Trenczek in einer Übersicht mit den Feldern: Können – Wissen – Sein – Haben 
dargestellt.114 Zum Profil gehören demnach gute Auffassungsgabe, überdurch-
schnittliche Mediations- und Kommunikationskompetenzen, eine spezifische 
mediative Grundhaltung, erfahrungsgetestetes Wissen und Kunstfertigkeit in der 
sozialen Kommunikation und im Umgang mit Konflikten. Hilfreich seien zudem 
ein Verständnis konstruktivistischer Erkenntnisprozesse und systemischer Inter-
ventionsansätze, ebenso wie Geduld und eine Portion Humor.115 

__________ 
112 Vgl. Binder, Thomas; Türk, Elmar. Reifegrad der Persönlichkeit und Mediation. 
Was ändert sich für die Mediation, wenn wir Reife mitdenken?, Konfliktdynamik, Heft 4/2015, S. 314-323. 
113 Alexander, Nadja. Vortrag im Rahmen der Fachtagung zu Konfliktmanagement und Mediation, Hamburg, 
2016. 
114 Vgl. Trenczek, Thomas. Professionalisierung von Mediatoren. In: Gräfin von Schlieffen, Katharina (Hrsg.). 
Professionalisierung und Mediation, C.H.Beck-Verlag, München, 2010,     S. 113. 
115 Frei nach Trenczek, Thomas. Gute Mediatoren – Zur Fachlichkeit von Konfliktvermittlern, Zeitschrift für 
Konfliktmanagement, Heft 1/2008, S. 19. 

http://www.klett-cotta.de/ausgabe/Konfliktdynamik_Heft_04_Oktober_2015/65666?bereich_subnavi=zusammenfassung&artikel_id=68469
http://www.klett-cotta.de/ausgabe/Konfliktdynamik_Heft_04_Oktober_2015/65666?bereich_subnavi=zusammenfassung&artikel_id=68469
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5.3. Zwischenfazit 

Die in den vorangegangenen Kapiteln erarbeiteten Erkenntnisse hins. erforderli-
cher Kompetenzen und Qualifikationen von unternehmensinternen Ombudsper-
sonen ergeben eine komplexe, umfassende Vorstellung davon, welche Erforder-
nisse an deren Person und Persönlichkeit zu stellen sind.  
Dem kommt insofern eine große Bedeutung zu, um in den bei der Tätigkeit als 
Ombudsperson unweigerlich auftretenden Spannungsfeldern „bestehen“ und 
erfolgreich wirksam sein zu können. 
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6. Spannungsfelder 

„Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist 
es, der uns produktiv macht.“ 

Johann Wolfgang Goethe 

Anders als für Mediatoren existieren für Ombudspersonen keine gesetzlich fest-
geschriebenen Regelungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit. Im Mediationsge-
setz116 sind die Standards für den Einsatz von Mediation geregelt. Dazu zählen 
Vertraulichkeit, Strukturiertheit des Verfahrens, Freiwilligkeit, Eigenverantwort-
lichkeit hins. einer einvernehmlichen Beilegung des Konfliktes sowie die Infor-
miertheit der Konfliktparteien insbes. zum Verfahren selbst. Mit Blick auf die 
Tätigkeit von Mediatoren stehen Unabhängigkeit und Neutralität, die Pflicht zur 
Verschwiegenheit im Fokus. 

Bei der Deutschen Bahn AG sind diese Kernprinzipien für die Tätigkeit der in-
ternen Mediatoren durch verschiedene Instrumente, insbesondere der Konzernbe-
triebsvereinbarung „Mediation“, sowie vereinbarte Prozessketten und interne 
Regularien in die Praxis umgesetzt. Auf die Tätigkeit interner Ombudspersonen 
lassen sich diese Prinzipien jedoch nicht alle und nicht vollständig übertragen. 
Grundsätzlich sind die Prinzipien der Neutralität bzw. besser der Allparteilich-
keit und der Vertraulichkeit sowie das der Unabhängigkeit anwendbar. In 
gewissem Umfang gilt das ebenso für das Prinzip der Freiwilligkeit. Diese Prin-
zipien leiten sich aus dem allgemeinen Verhaltenskodex für Ombudsleute ab. Sie 
sind entsprechend den Anforderungen sowohl der Konfliktbetroffen als auch der 
Unternehmensleitung als unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Tä-
tigkeit einer Ombudsperson anzusehen.  

Ausgehend von diesen Grundprinzipien sollen im Folgenden die Spannungs-
felder 

• Neutralität/Allparteilichkeit und Unabhängigkeit 
• Vertraulichkeit vs. Controlling auf der einen und Wirksamkeit auf der ande-

ren Seite 
  

__________ 
116 Verkündet als Art. 1 Gv. 21.07.2012, BGBl. S. 1577. 



Silvia Müller 

56 
 
 
 

• Freiwilligkeit vs. Regularien und Richtlinien  

und der Umgang damit näher betrachtet und bewertet werden. 

6.1. Neutralität/Allparteilichkeit und Unabhängigkeit 

In der Literatur werden die Begriffe Neutralität und Allparteilichkeit differenziert 
und bisweilen auch kontrovers diskutiert. Leo Montada und Elisabeth Kals for-
dern z. B. in ihrer Kritik an den Mythen der Mediation, „[…] sich nicht zwang-
haft an der Forderung nach Neutralität zu orientieren, sondern eher an einer 
Allparteilichkeit, die zulässt, sich nicht jederzeit ‚streng orthodox‘ unparteiisch 
verhalten zu müssen“.117 Das heißt, jede der Parteien ist gleichermaßen wert-
schätzend und vorurteilsfrei zu behandeln. Ihnen ist der gleiche Spielraum zu 
ermöglichen und die Darstellung ihrer persönlichen Sichtweise auf den Konflikt.  

Nach Thomas Trenczek werden an Allparteilichkeit darüber hinausreichende 
Erwartungen geknüpft, im Hinblick auf eine gleichzeitige Sicherstellung von:118 

– Vorurteilsfreiheit und -losigkeit: keine Voreingenommenheit und keine Be-
wertungen im Hinblick auf Sachfragen 

– Unbefangenheit und Äquidistanz (gleich großer Abstand) zu den beteiligten 
Personen (den/allen Parteien) 

– Unabhängigkeit, Parteilosigkeit und Unparteilichkeit (keine Verpflichtungen 
zu und kein Interesse an dem Obsiegen eines Interesses einer Partei) 

– menschlicher wie inhaltlicher Offenheit und Unvoreingenommenheit im 
Hinblick auf Lösungsoptionen(Ergebnisoffenheit) sowie 

– einer von Empathie getragenen Sachlichkeit wie Wertschätzung aller Partei-
en. 

__________ 
117 Montada, Leo; Kals, Elisabeth. Mediation, Lehrbuch für Psychologen und Juristen. Beltz Psychologie 
Verlagsunion Weinheim, 2001, S. 39. 
118 Trenczek, Thomas. Allparteilichkeit – Anspruch und Wirklichkeit, Zeitschrift für Konfliktmanagement, 
Heft 6/2016, S. 230. 
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Um bei Thomas Trenczek zu bleiben – „Allparteilichkeit als wesentliches Merk-
mal der mediativen Haltung beschworen, birgt jedoch auch Probleme“:119 

– die „objektive Wahrheit“ zu suchen, zu ermitteln, statt mit den Geschichten 
der Parteien zu arbeiten 

– die eigene Sichtweise für objektiv zu halten und von eigenen Werten auszu-
gehen 

– die in Einzelgesprächen erhaltenen Informationen für den Lösungsprozess 
(als unverzichtbar) zu bewerten und einzubringen, anstatt sie durch die Par-
teien einbringen zu lassen 

– bei der Weitergabe von Informationen zu selektieren, diese selektiv (nicht) 
weitergeben 

– sich in eigene Lösungsideen verlieben und eigene „offenkundige“ Lösungen 
vorzuschlagen statt die Verantwortung für diese und deren Bewertung den 
Parteien zu überlassen  

– der Anspruch / die Erwartung auf hohe Einigungs- bzw. Lösungsquoten ver-
führt zu Manipulation 

Die vollkommene Allparteilichkeit oder Neutralität wird es angesichts dessen 
kaum geben können. Es kann also nur darum gehen, daran zu arbeiten, sich der 
eigenen Orientierungen, der eigenen Befangenheit, der eigenen Neigungen und 
Gefühle und der eigenen Hypothesen sowie der damit zusammenhängenden 
Gefährdung bewusst zu werden.120 Nur so kann es gelingen, dass die Parteien die 
(Ombuds-)Person akzeptieren und sich ihr anvertrauen, weil sie sie als unpartei-
isch und fair erleben.  

Ergänzend sei an dieser Stelle auf die Idee von Rafi121 zum Umgang mit der, 
seiner Meinung nach, nicht realisierbaren Anforderung nach Allparteilichkeit in 
jedem Moment und gleichzeitig hingewiesen. Darin heißt es, dass eine synchrone 
Allparteilichkeit nicht geben kann, diese aber durchaus und zwar sequenziell 
vorstellbar ist. So kann durch einen immer wieder zu vollziehenden Perspekti-
venwechsel, durch Verstehen und Verständnis für jede der Parteien eine gewisse 
temporäre Allparteilichkeit erreicht werden.  

__________ 
119 Ebd., S. 231. 
120 Vgl. Trenczek, Thomas. Allparteilichkeit – Anspruch und Wirklichkeit , Zeitschrift für Konfliktmanage-
ment, Heft 6/2016, S. 231. 
121 Vgl. Rafi, Anusheh. Spektrum der Mediation, 48. Ausgabe, 2012, S. 44. 
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Anschaulich illustriert wird diese These durch den Verweis auf sog. „Kipp“-
Bilder, z. B. das Bild mit dem Kelch oder, aus der anderen Perspektive, den zwei 
Gesichtern. 

 

Abbildung 6: „Kipp“-Bild 

Und – Allparteilichkeit ermöglicht es, durch gleiche Spielregeln und gleiche Rah-
menbedingungen, durch gleiche Behandlung, ggf. durch Empowerement-
Interventionen auch ein evtl. bestehendes Machtungleichgewicht von Konflikt-
parteien, etwa zwischen Mitarbeiter und Führungskraft oder bei unterschiedli-
chem kommunikativem Niveau, auszubalancieren. 

Eines der Statements im Rahmen der Interviews zur Studie „Konfliktmanage-
ment – von den Elementen zum System“ war kurz und knapp folgendes: „[…] 
Ombudspersonen verpflichten sich zu Fairness, Objektivität und Unbefangen-
heit“.122  

So weit, so gut – was jedoch, wenn sich Mitarbeiter oder Führungskräfte, die 
die Ombudsperson, aufgrund ihrer eigenen breiten Vernetzung in der Organisati-
on, gut kennt, an sie wenden? Oder wenn bspw. eine Führungskraft die Ombuds-

__________ 
122 Ortmann, Julia. In: Studie PwC/EUV (Hrsg.). Konfliktmanagement – von den Elementen zum System, 
2011, S. 28. 
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person um Unterstützung bei einem Teamkonflikt bittet – liegt dann nicht ein 
gewisser „Auftrag“ vor, wie sieht es dann mit der Unabhängigkeit aus? Die Tat-
sache an sich, dass eine Ombudsperson zu Neutralität verpflichtet ist, muss in der 
Praxis häufig zu Beginn erst einmal thematisiert werden. Beschwerdeführende 
Mitarbeiter sehen die Ombudsperson oft als „die letzte Instanz“ ihrer eigenen 
Interessensvertretung außerhalb gerichtlicher Instanzen. Auch Führungskräften 
ist die Anforderung an Neutralität häufig nicht bewusst und dementsprechend ist 
ihre Erwartungshaltung.  

Eine ebenso große Herausforderung an die Neutralität ist die Konfrontation 
mit Werten, die nicht geteilt werden. Das klare Bewusstsein der eigenen Werte 
und die notwendige innere Distanz zu den Konfliktparteien können dem entge-
gengesetzt werden. Der Umgang mit Sympathie und Antipathie gegenüber den 
Konfliktparteien wird sich auf die Empathie, als das einfühlsame und zurückhal-
tende Vorgehen, welches durch die eigene Haltung geprägt ist123, auswirken und 
muss bewusst sein und gesteuert werden. 

Das sind einige der Dilemmata, in denen sich Ombudspersonen orientieren 
müssen. Die Lösung dafür kann nur in der Akzeptanz der Konfliktbeteiligten 
selbst liegen. Einer Ombudsperson vertrauen sich Mitarbeiter nur an, wenn sie 
berechtigterweise davon überzeugt sind, dass diese trotz ihrer formalen Abhän-
gigkeit vom Unternehmen unabhängig, also neutral und u. U. sogar im Wider-
spruch zu den übergeordneten Unternehmensinteressen handelt. Dieses Problem 
der zumindest theoretisch beeinträchtigten Unabhängigkeit wird erst durch die 
Akzeptanz seitens der Parteien in den Griff zu bekommen sein, nämlich durch 
das Vertrauen in die Fähigkeit der Person, sie zu einer Konfliktlösung führen zu 
können.124  

Schließlich verweist, als rechtliche Grundlage für Mediatoren, die ebenso und 
in besonderem Maße für Ombudspersonen als relevant angesehen werden kann, 
das Mediationsgesetz im § 2 Abs. 1 Satz 1 unter der Überschrift „Allparteilich-
keit“ auf die erforderliche Unabhängigkeit, also die Möglichkeit der Selbstbe-
stimmung ohne Weisungen, Abhängigkeiten oder Zwänge.125 Dies gilt nicht nur 

__________ 
123 Vgl. Hehn, Marcus. Entwicklung und Stand der Mediation – ein historischer Überblick. In: Haft, Fritjof; 
Gräfin von Schlieffen, Katharina (Hrsg.), Handbuch Mediation, C.H.Beck-Verlag, München 3. vollständig neu 
bearbeitete Auflage, 2016, S. 79. 
124 Vgl. Ponschab, Reiner. Die Erde ist eine Scheibe und andere Wahrheiten, Zeitschrift für Konfliktmanage-
ment, Heft 4/2014, S. 125. 
125 Vgl. Gläßer, Ulla. In: Klowait, Jürgen; Gläßer, Ulla (Hrsg.). Mediationsgesetz - Handkommentar, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2014, S. 142. 
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für die Konfliktparteien, sondern auch für die Konfliktbearbeiter und in diesem 
Sinne auch für Ombudspersonen. 

6.2. Vertraulichkeit vs. Controlling und Wirksamkeit 

Die Garantie der Vertraulichkeit genießt einen sehr hohen Stellenwert, was die 
Akzeptanz von Ombudspersonen betrifft. In den Prozessdarstellungen der Deut-
schen Bahn AG z. B. heißt es dazu: „Die Ombudsperson nimmt zumeist schrift-
lich Einzelbeschwerden entgegen und klärt diese möglichst zeitnah. Sie ist zur 
Vertraulichkeit verpflichtet und darf ohne ausdrückliche Zustimmung der sie 
kontaktierenden Person keine Informationen über diese weitergeben“126, anders 
als z. B. bei Kontaktierung der Personalabteilung oder des Betriebsrates wegen 
einer Beschwerde, die dort nicht vertraulich behandelt werden wird und kann.127 
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es keine Rechenschaftspflicht und keine 
Weisungsabhängigkeit geben darf. Dieser Grundsatz muss seitens der Unterneh-
mensleitung gewährleistet sein, ansonsten wäre die Ausübung der Tätigkeit einer 
Ombudsperson nicht leistbar. Allerdings erwarten Unternehmen ein gewisses 
Maß an Controlling bzw. Dokumentation besonders im Hinblick auf die Nachhal-
tigkeit von Konfliktlösungen, was sich auch in den Ergebnissen der fünften Stu-
die von PwC und EUV128 widerspiegelt.  

Doch nicht nur quantitative Daten oder Berichte, auch qualitative im Hinblick 
auf Qualitätssicherung werden erwartet. Dieser Erwartung kann z. T. durch eine 
Statistik mit anonymisierten Falldokumentationen für definierte Berichtszeiträu-
me Rechnung getragen werden. Anregungen dazu hat der Arbeitskreis „Falldo-
kumentation“ des Round Table Mediation und Konfliktmanagement der Deut-
schen Wirtschaft erarbeitet.129  

__________ 
126 Interne Dokumentation der Deutsche Bahn AG. 
127 Weiterführende Informationen Troja, Markus; Stubbe, Christian. Lehrmodul 5: Konfliktmanagementsyste-
me, Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 4/2006, S. 121 ff. 
128 Studie PwC/EUV (Hrsg.). Konfliktmanagement in der deutschen Wirtschaft – Entwicklungen eines Jahr-
zehnts, Frankfurt am Main 2016, S. 25. 
129 Weiterführende Informationen Röpke-Zimmermann, Katarina. Falldokumentation als Konliktmanagement-
komponente. In: Gläßer, Ulla; Kirchhoff, Lars & Wendenburg, Felix (Hrsg.). Konfliktmanagement in der 
Wirtschaft, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1. Auflage, 2014, S.127 ff. 
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Wie detailliert und differenziert solche statistischen Erhebungen, vor allem 
aber entsprechende Auswertungen, zu erfassen, zu dokumentieren und zu kom-
munizieren sind, tangiert den Anspruch an Vertraulichkeit ganz unmittelbar. 
Rückschlüsse auf einzelne Unternehmensbereiche könnten zu unterschiedlichen 
Interpretationen führen – hohe Fallzahlen stehen entweder für einen offenen 
Umgang mit Konflikten oder sind, im Gegensatz dazu, ein Anzeichen für ein 
konfliktbehaftetes Arbeitsumfeld im jeweiligen Bereich. Auswertungen hinsicht-
lich der Konfliktfelder oder Konfliktkonstellationen könnten ebenfalls zu (Fehl-
)Interpretationen verleiten.  

Von daher ist im Umgang mit den Ergebnissen eine hohe Sensibilität gefor-
dert. Andererseits können die Ergebnisse solcher Auswertungen und Betrachtun-
gen auch Anlass sein, das Thema „Konflikte im Arbeitsumfeld“ offen, kritisch 
und transparent zu diskutieren. Empfehlenswert ist es daher, sowohl mit der 
Unternehmensleitung als auch den Interessensvertretern Absprachen zu treffen, 
die einen angemessenen Umgang mit diesen Informationen sicherstellen.  

Vertraulichkeit ist für Mitarbeiter oder andere Beschwerdeführer bei Konflik-
ten im Arbeitsumfeld, wie gesagt, ein absolutes Muss, aber es ist auch die „Achil-
lesferse“ im Hinblick auf die Wirksamkeit der Tätigkeit der Ombudsperson. Um 
einen Konflikt wirksam bearbeiten und dem am besten geeigneten Verfahren zu-
führen zu können, ist eine vorausgehende Konfliktanalyse unabdingbar. Das 
wiederum erfordert notwendigerweise Recherchen zum Sachverhalt, die in der 
Regel nicht geheim oder unbemerkt bleiben können, was im Übrigen auch dem 
Anspruch an Transparenz widersprechen würde. Im Hinblick auf die Neutralität 
oder Allparteilichkeit, die ebenfalls erwartet wird, sind Informationen aus Sicht 
aller Konfliktbeteiligten, ggf. auch von weiteren Stakeholdern erforderlich. So-
fern in diesem Sinne keine Entbindung von der vertraulichen Behandlung des 
Konfliktes erfolgt, kann es nicht zu einer konkreten Konfliktbearbeitung kom-
men. Hier können nur Empfehlungen zum persönlichen, eigenen Umgang mit 
dem Konflikt gegeben werden, sei es in Richtung Selbstklärung oder eben auch 
formeller Beschwerdewege. Die Wirksamkeit des Agierens der Ombudsperson ist 
insofern, mindestens teilweise, eingeschränkt.  

Der vertrauliche Zugang zur Ombudsperson ist umso wichtiger, weil Emotio-
nen, wie z. B. Ängste oder auch Scham, vor allem im Arbeitsumfeld kaum bis 
überhaupt nicht diskutiert werden und im rationalen organisationalen Diskurs 
kaum eine Rolle spielen. 

Anonyme Beschwerden sollten seitens der Ombudsperson nicht weiterverfolgt 
werden, sofern nicht strafrechtliche Hintergründe angenommen werden müssen. 
Werden aber im Rahmen einer Beschwerde strafrechtlich relevante oder den 
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Bereich Compliance betreffende Sachverhalte bekannt, steht die Ombudsperson 
vor einem weiteren Dilemma. Einerseits besteht die Verpflichtung zur Vertrau-
lichkeit, andererseits die Berücksichtigung der eigenen Werte, aber auch von im 
Unternehmen geltenden Regularien, Vereinbarungen und Normen, die ebenso 
relevant sind.  

Auf dieses Thema wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen. 

6.3. Freiwilligkeit vs. Regularien und Richtlinien  

Freiwilligkeit an sich ist in der praktischen Tätigkeit einer unternehmensinternen 
Ombudsperson, anders als in Mediationsverfahren, kein vordergründiges Thema. 
Erst wenn nach Abschluss der Konfliktanalyse eine Mediation empfohlen wird, 
kommt diesem Prinzip die entsprechende Bedeutung zu. Es ist allerdings nicht zu 
übersehen, dass, sofern es Regelungen über den Einsatz von Mediation gibt und 
diese empfohlen, jedoch nicht verbindlich festgelegt werden, ein gewisser Druck 
auf die Konfliktparteien130 entsteht, dem Verfahren der Mediation zuzustimmen, 
sofern dies die Empfehlung ist. Dies trifft insbesondere auf ggf. beteiligte Füh-
rungskräfte zu. Damit ist die Freiwilligkeit nur bedingt gegeben und u. U. subjek-
tiv nicht ernsthaft vorhanden. 

Freiwilligkeit bedeutet jedoch auch, sich jederzeit ohne Angabe von Gründen 
aus dem Verfahren zurückziehen zu können.131 Damit kann dieser Einschränkung 
wirksam begegnet werden, ohne das Prinzip an sich zu verletzen. Freiwilligkeit 
kann durch Transparenz und den entsprechend sorgsamen Umgang mit Vorbehal-
ten aber auch befördert werden. Das erfordert, die Probleme (auf der Sachebene) 
konkret zu benennen und (auf der Interessensebene) zu hinterfragen. 

Im Übrigen wird die Interpretation, Parteien dürften nicht gezwungen werden, 
an einer Mediation teilzunehmen, in Fachkreisen durchaus kontrovers diskutiert. 
Der Art 3a der EU-Mediationsrichtlinie z. B. „[… Dieses Verfahren kann von den 

__________ 
130 Vgl. Händel, Christiane. Weichenstellende Aspekte bei der Etablierung konzerninterner Mediation. In: 
Gläßer, Ulla; Kirchhoff, Lars & Wendenburg, Felix, Konfliktmanagement in der Wirtschaft: Ansätze, Modelle, 
Systeme, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2014, S. 209. 
131 Vgl. Gräfin von Schlieffen, Katharina; Ponschab, Reiner; Rüssel, Ulrike; Harms, Torsten. Mediation und 
Streitbeilegung, Berliner Wissenschaftsverlag, 2006, S. 29. 
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Parteien eingeleitet oder von einem Gericht vorgeschlagen oder angeordnet 
werden …]132 schränkt Freiwilligkeit damit explizit ein.  

Ebenso kann der Arbeitgeber, mit dem Verweis auf die Aufrechterhaltung der 
betrieblichen Ordnung gem. § 106 S. 1 GewO und der Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichtes BAG NZA 2009, S. 1011,1012, die Teilnahme an Mediationsver-
fahren anordnen.133 

Eine weiter gehende Auslegung des Begriffes „Freiwilligkeit“ zeigt das fol-
gende Beispiel aus der Praxis. Ein Teamkonflikt steht zur Klärung an und die 
Führungskraft ordnet dazu ein Teammeeting an, welches durch die Ombudsper-
son mediativ geleitet und moderiert werden soll. Freiwilligkeit der Teilnahme 
durch die Teammitglieder, auch vorzeitiges Verlassen liegen nicht in der Ent-
scheidungsfreiheit des Einzelnen. Mit ihrem Arbeitsvertrag haben die Teammit-
glieder ihrer Führungskraft diesbezüglich freiwillig ein Weisungsrecht einge-
räumt, welches sie allenfalls durch Kündigung jederzeit wieder entziehen kön-
nen134. Freiwilligkeit ist also auch in dieser Konstellation im prinzipiellen Sinne 
gegeben. Inwieweit in solchen Teamklärungsprozessen Vertraulichkeit erforder-
lich und sinnvoll erscheint, muss in jedem Einzelfall mit und zwischen den Betei-
ligten diskutiert und vereinbart werden.  

Demgegenüber wird die Meinung vertreten, dass gerade das Kernanliegen von 
Mediation, nämlich die Aktivierung der Selbstverantwortung der Konfliktpartei-
en, nur auf freiwilliger Basis zu erreichen ist. 

„Es wäre paradox, wollte man Konfliktparteien zwingen, selbstbestimmt die 
zwischen ihnen bestehenden Konfliktthemen zu regeln – die Teilnahme am Medi-
ationsverfahren ist deshalb freiwillig.“135 

Daraus folgt, dass der Konfliktanalyse und der Empfehlung des passenden 
Verfahrens bei Beschwerden, die an die Ombudsperson herangetragen werden, 
eine besondere Bedeutung und Verantwortung zukommt. Konfliktbearbeitung 
und letztlich eine für alle Seiten zufriedenstellende Konfliktlösung werden erwar-
tet, ja sogar beauftragt. In welcher Art und Weise, mit welchem Verfahren dies 

__________ 
132 EU-Mediationsrichtlinie www.knpp.de/mediation_wird_gesetz_eu-mediationsrichtlinie.html. Zugriff 
26.01.2017. 
133 Vgl. Dendorfer, Renate; Krebs, Thomas. Arbeitsrecht und Mediation - Synergien oder Komplikationen für 
innerbetriebliche Mediation?, Konfliktdynamik, Heft 3/2012, S. 212. 
134 Vgl. Metzger, Tilmann; Prior, Christian; Rafi, Anusheh; Thomann, Christoph; Wietfeldt, Doris. Spektrum 
der Mediation, Heft 56/2014, S. 54. 
135 Vgl. Wendenburg, Felix. Flexible Gestaltung innerhalb fester Strukturen, Zeitschrift für Konfliktmanage-
ment, Heft 2/2014, S. 36 ff. 
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erreicht werden soll, hängt maßgeblich von der Empfehlung oder sogar Entschei-
dung der Ombudsperson ab. Je nach dem gegebenen Kontext, aber auch entspre-
chend dem eigenen Stil und der diesem zugrunde liegenden Haltung, ob eher rein 
vermittelnd oder eher fachlich beratend, wird diese dann im Rahmen der Kon-
fliktbearbeitung, in welchem Verfahren auch immer, agieren.  

6.4. Zwischenfazit 

Entscheidend sowohl für die Akzeptanz als auch die Nachhaltigkeit der Tätigkeit 
unternehmensinterner Ombudspersonen ist der angemessene, kontextbezogene 
Umgang mit den vorgenannten Spannungsfeldern. 

Das Vertrauen in die eigene Persönlichkeit und Kompetenz, das Aushalten 
auch von Ablehnung, das Erkennen der eigenen und der strukturellen Belastbar-
keit und Flexibilität, das Verbinden von Professionalität und Menschlichkeit, 
ohne an den eigenen Ansprüchen zu scheitern in Verbindung mit dem konkreten 
Verhalten und die Bewältigung der dabei auftretendenen Widersprüche und Prob-
leme entscheiden über den Erfolg der Arbeit.  
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7. Bewertung und Schlussfolgerung 

„Was du mir sagst, das vergesse ich.  
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.  

Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ 
Konfuzius 

Die Wechselwirkung zwischen Organisation und Individuum beschreibt Rudolf 
Wimmer in einem kürzlich veröffentlichten Interview: 
„Es ist der große Vorteil des systemtheoretischen Blicks, sorgfältig unterscheiden 
zu können, ob ich ein beobachtbares Phänomen in seinen ‚Ursachen‘ den betei-
ligten Personen zurechne (die Schwierigkeiten haben wir, weil xy sich so und so 
verhält) oder ob ich die erlebten Probleme dem sozialen Miteinander, den orga-
nisationalen Gegebenheiten etc. zurechne. Die Mitglieder einer Organisation 
sind mit ihren unkalkulierbaren Psychen eng an das organisationale Geschehen 
gekoppelt, beide Seiten stimulieren und irritieren einander wechselseitig. Wir tun 
gut daran, sie in ihrer wechselseitigen Realität anzuerkennen und das eine aus 
dem anderen nicht kausal zu erklären. Diese Vorstellung des Verhältnisses von 
Person undOrganisation als einer strukturellen Kopplung von getrennt zu be-
trachtenden Realitäten ist insbesondere für die Handhabung von Konflikten in 
Organisationen hilfreich.“136 
 
Diese Erkenntnis kann im Prinzip einer Bewertung und Beantwortung der in 
Kapitel 1 fomulierten Fragen zugrunde gelegt werden. Denn die Untersuchung 
der Interaktion bzw. Wechselwirkung von strukturellen, organisationalen Rah-
menbedingungen und der Haltung einer unternehmensinternen Ombudsperson 
bezieht sich auch außerhalb einer rein systemtheoretischen Betrachtung auf das 
Verhältnis von Personen und Organisation.  
 
Zur ersten Frage – Welche strukturellen, organisationalen Rahmenbedingungen 
wirken auf die Tätigkeit einer Ombudsperson? 
Aufgrund ihrer Unternehmenszugehörigkeit ist eine unternehmensinterne Om-
budsperson prinzipiell allen formalen Regeln unterworfen und deshalb mehr oder 

__________ 
136 Wimmer, Rudolf (im Gespräch mit Rudi Ballreich). Konfliktdynamik, Heft 4/2016, S. 326-327. 
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weniger stringent persönlich in die Organisation und mit ihrer Tätigkeit in die 
Struktur eingebunden. Sie muss in Abstimmung mit den verschiedensten Berei-
chen ihre Arbeit organisieren und koordinieren und ist deshalb auch insoweit 
nicht frei von deren Einflüssen.  

Gemessen an dem Postulat der Unabhängigkeit und Weisungsungebundenheit 
als Grundlage ihrer Tätigkeit wurde in der vorigen Untersuchung deutlich, wel-
chen zum Teil gravierenden widersprechenden Erwartungen eine Ombudsperson 
Rechnung tragen muss. Insbesondere durch die Erwartung der Unternehmenslei-
tung an einen von dieser vorausgesetzten „Erfolg“ der Tätigkeit durch die Beauf-
tragung zur Konfliktbearbeitung als solche und die Einhaltung bestehender Regu-
larien wird die Ausübung der Tätigkeit beeinflusst.  

Dass im betrieblichen Arbeitsumfeld Probleme und Konflikte auftreten, ist 
normal, ein konfliktfreies Umfeld wäre illusorisch. Es kommt darauf an, wie 
Konflikte im Kontext der bestehenden Unternehmens- und Konfliktkultur bewäl-
tigt werden und welche Strategien zum Management von Konflikten entwickelt 
und umgesetzt werden. Eine Komponente in einem solchen Konfliktmanage-
mentsystem oder der Beginn der Einführung eines solchen Systems kann eine 
Ombudsstelle sein.  

Das bloße Bekenntnis der Unternehmensleitung zur Etablierung einer internen 
Ombudsperson allein ist aber nicht ausreichend. Erst entsprechende organisatio-
nale und strukturelle Rahmenbedingungen sowie eine konstruktive (Konflikt-
)Kultur ermöglichen die optimale Wirkung. Dazu findet gerade im Bereich des 
Konfliktmanagements im Arbeitsbereich ein Paradigmenwechsel statt, nicht 
zuletzt forciert durch die Forschungen zu diesem Thema. Die zehnjährige Studie 
von PwC und EUV ist ein Beweis dafür.  

Die Positionierung der Ombudsstelle auf einer möglichst hohen Hierarchiestu-
fe, unbedingt weisungsunabhängig und ausgestattet mit den erforderlichen Res-
sourcen, ist eine formale Kernvoraussetzung. Des Weiteren sind die Einbindung 
in das Netzwerk von Führungskräften und Entscheidern und der Zugang zu allen 
unternehmensinternen Informationskanälen wichtig. Ebenso ist die Möglichkeit 
der aktiven Beteiligung an der Kommunikation im Unternehmen unabdingbar. 
Völlige Klarheit bezüglich der Rolle und Aufgaben in Abgrenzung zu bestehen-
den Konfliktanlaufstellen und den Aufgaben von Führungskräften ist herzustel-
len. Besonders wichtig ist dies, sofern in einem Unternehmen bereits Ansätze 
oder sogar Strukturen eines KMS oder KMP bestehen. Bestehende Regularien 
zum Umgang mit Konflikten sind in Abstimmung mit der Ombudsperson zu 
prüfen und ggf. anzupassen.  
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Die uneingeschränkte Verwirklichung dieser strukturellen und organisationa-
len Rahmenbedingungen ermöglicht einer unternehmensinternen Ombudsperson 
eine erfolgreiche Ausübung ihrer Tätigkeit. Je nach Ausprägung der untersuchten 
Bedingungen wird die Tätigkeit der Ombudsperson insofern faktisch beeinflusst. 
Es gilt also, die Rahmenbedingungen in der beschriebenen Weise zu nutzen oder, 
wenn sie dem nicht entsprechen, zu verändern. Genau dies ist der Ansatz für die 
Möglichkeit der Ombudsperson selbst, durch ihre Haltung Einfluss auf diese 
Bedingungen zu nehmen.  

Zur zweiten Frage – Welche Anforderungen sind an eine Ombudsperson zu 
stellen? 
Loyalität sowohl gegenüber dem Unternehmen als auch gegenüber den sich be-
schwerenden Mitarbeitern kann zu einem eigenen inneren Spannungsfeld führen. 
Ihm muss die Ombudsperson gewachsen sein. Daraus ergeben sich Anforderun-
gen, die sie erfüllen muss. Dies wurde in den Kapiteln 4 und 5 im Einzelnen 
betrachtet.  

Zu den Anforderungen an Haltung sowie Grundkompetenzen und Basisquali-
fikationen gehört ein „ethischer Grundkompass“137, wie es Ulla Gläßer nennt, und 
eine wertschätzende, empathische Haltung, die sich in authentischem Handeln 
zeigt. Um dem zu entsprechen, ist die Kompetenz bzw. deren Entwicklung zur 
Selbstreflexion unerlässlich. Fachlich-methodische und sozial-kommunikative 
Kompetenzen sind erforderlich. Die ideale Basis für die Ausübung dieser Tätig-
keit ist eine Mediationsausbildung. Dies einerseits, um ggf. auch als Konfliktbe-
arbeiter und Mediator tätig zu sein, und andererseits, um darüber hinaus mediati-
ve Methoden in der täglichen Vermittlungsarbeit anwenden zu können. 

Aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, wurden in Kapitel 4 und 5 spezifi-
sche Anforderungen nicht nur der Funktion, sondern auch der Person zugeordnet 
und differenziert beleuchtet. Es wurde aufgezeigt, dass eine im Verhältnis zu 
anderen Tätigkeiten ausgesprochen hohe Homogenität von den Inhalten der Tä-
tigkeit und den prägenden Merkmalen der sie ausübenden Person bestehen muss. 
Sie herzustellen, hängt davon ab, wie die Ombudsperson mit den Spannungsfel-
dern umgeht, in denen sie agiert. 

__________ 
137 Gläßer, Ulla; Kirchhoff, Lars. Lehrmodul 20: Mediation – Entwicklungslinien und Zukunftsperspektiven, 
Zeitschrift für Konfliktmanagement, Heft 4/2015, S. 124. 
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Zur dritten Frage – In welchen Spannungsfeldern muss eine unternehmensin-
terne Ombudsperson agieren? 
Relevante Spannungsfelder ergeben sich, wie in Kapitel 6 ausführlich beschrie-
ben, in vielfacher Hinsicht. Allen voran stehen die Grundprinzipien der Allpartei-
lichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit, welche im Hinblick auf die Individuali-
tät der handelnden bzw. betroffenen Personen Ansatzpunkte für Spannungen 
bieten. Dies gilt in gleicher Weise für die unverzichtbare Vertraulichkeit, die 
existenzielle Voraussetzung der Tätigkeit schlechthin, weil sie zu Spannungen 
hinsichtlich der von dem Unternehmen an die Einrichtung der Funktion gestellten 
Erwartungen führen kann. Das Maß der notwendigen Freiwilligkeit ist im Unter-
nehmensalltag de facto eingeschränkt durch die allgemein bestehenden Regula-
rien. Schließlich bestehen unvermeidliche Spannungen in dem möglichen Wider-
spruch zwischen der eigenen persönlichen Haltung und den sie umgebenden 
strukturellen Rahmenbedingungen. Während die erstgenannten Spannungsfelder 
aus den Prinzipien der Allparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit und Vertrau-
lichkeit absolute Werte darstellen, deren Einschränkung oder gar Verletzung die 
Tätigkeit einer Ombudsperson schlechthin unmöglich machen, sind die sich aus 
Regularien bzw. strukturellen Rahmenbedingungen ergebenden Spannungen 
relativ und beeinflussbar.  

Hier kommt es darauf an, wie die unternehmensinterne Ombudsperson mit 
diesen Einwirkungen umgeht und ob es ihr gelingt, sie durch ihre Tätigkeit zu 
prägen, zu gestalten und zu verändern. Dieses „Wie“ kann und muss im konkre-
ten Kontext der Situation und der ganz persönlichen Einstellung immer wieder 
neu geprüft und entschieden werden. Dabei spielt im Hinblick auf ihre Stellung 
innerhalb der Organisation ihre Haltung eine maßgebliche Rolle. 

Zur vierten Frage – In welchem Maße kann die Ombudsperson durch ihre Hal-
tung die Rahmenbedingungen beeinflussen und umgekehrt, in welchem Maße 
wird ihre persönliche Haltung durch diese beeinflusst? 
Die Untersuchung zu den ersten drei Kernfragen hat die Komplexität der Zu-
sammenhänge zwischen den Rahmenbedingungen und der Haltung einer unter-
nehmensinternen Ombudsprson aufgezeigt. 
Dabei ist die Tatsache, dass es ein hohes Maß an Interaktion von Haltung und 
organisationalen, strukturellen Rahmenbedingungen gibt, offenkundig. Schwierig 
ist dagegen die Feststellung des Umfangs des wechselseitigen Einflusses, also der 
tatsächlichen Wirkung der Rahmenbedingungen auf die Ombudsperson bzw. 
umgekehrt deren Einfluss auf bestehende oder gar beeinträchtigende Rahmenbe-
dingungen. Die Wirkung der Rahmenbedingungen auf die Haltung resultiert aus 
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der Tatsache, dass die Ombudsperson innerhalb dieser und der im Unternehmen 
vorherrschenden Kultur aktiv agiert. Die im Unternehmen bestehende Konflikt-
kultur hat sie zunächst zu berücksichtigen, was nicht bedeutet, dass sie sich dieser 
unterzuordnen oder diese zu akzeptieren hat. Ist die Konfliktkultur eher restriktiv 
geprägt, im Sinne von Konfliktvermeidung, oder autoritär, im Sinne von 
Machtentscheidungen, oder reduziert auf das Einhalten von vorherrschendem 
Regelwerk, wie z. B. Betriebsvereinbarungen, oder ist sie (bereits) auf dem Weg 
zu einer Konsensorientierung im Sinne von Vermittlung? Je nachdem ergeben 
sich unterschiedliche Handlungsoptionen, die die Ombudsperson mit ihrer per-
sönlichen Haltung in Einklang bringen muss. Darauf aufbauend kann sie, indem 
sie nicht nur reagiert, sondern aktiv agiert, Einfluss auf die Entwicklung dieser 
Rahmenbedingungen nehmen.  

Durch eine entsprechende Stellung in der Hierarchie eines Unternehmens und 
durch eine breite Vernetzung in allen Unternehmensbereichen entfaltet ihr Ver-
halten in konfliktären Situationen eine Vorbildwirkung, hat also mittelbar Ein-
fluss auf die Behandlung künftiger Fälle und langfristig auf die Konfliktkultur. 
Sie steht der Unternehmensleitung und vor allem Führungskräften, die diese 
maßgeblich gestalten, zudem als Sparringspartner und Berater beim Ausbau der 
eigenen Konfliktkompetenzen zur Verfügung. Sie kann zusätzlich durch Aufklä-
rungsarbeit Einfluss auf Qualifizierungsangebote und -inhalte nehmen. Eine 
konstruktive Feedback- und Fehlerkultur kann sie durch ihr eigenes Handeln 
maßgeblich beeinflussen. Resultierend aus ihren vielfältigen Erfahrungen bei der 
Konfliktbearbeitung kann sie erkennbare strukturelle Probleme identifizieren und 
so auf organisatorische, prozessuale Veränderungen hinwirken. Durch kreatives 
Herangehen an Problemstellungen, z. B. den Einsatz von bisher eher unüblichen 
und unbekannten Methoden wie Storytelling, Visualisierung (ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte) oder Gefühlsmonsterkarten usw., kann sie Interesse und Neu-
gier wecken, auf eine andere Art mit Konflikten umzugehen. So können auch die 
Prozesse zur Konfliktbearbeitung im Unternehmen überprüft und verändert wer-
den. Eine Ombudsperson kann von daher Impulsgeber sein zur Entwicklung von 
systematischer Konfliktbearbeitung oder sogar Initiator für die Entwicklung eines 
zum Unternehmen und dessen Kultur passenden KMP oder KMS. Da der Um-
gang mit Konflikten, analog der vorherrschenden Wertvorstellungen und Hand-
lungsweisen, als ein zentraler Parameter der Unternehmenskultur angesehen 
werden kann, trägt eine Ombudsperson zu deren positiver Entwicklung bei.  
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8. Fazit  

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, 
denn in ihr gedenke ich zu leben.“  

Albert Einstein 

Gegenstand dieser Masterarbeit ist die Untersuchung, ob die These „Auf die 
Haltung kommt es an!“ in Bezug auf die Tätigkeit von unternehmensinternen 
Ombudspersonen uneingeschränkte Gültigkeit haben kann.  

Zur Bestätigung (oder Widerlegung) dieser These wurden sowohl die organi-
sationalen, strukturellen Rahmenbedingungen betrachtet als auch die der Haltung 
zugrunde liegenden Werte und die Fragen der ethischen Ausrichtung sowie der 
Anforderungen hinsichtlich Qualifikation, Kompetenz, aber auch der Persönlich-
keit. In Kapitel 7 wurde zusammenfassend herausgearbeitet, dass diese These in 
derart apodiktischer Form nicht vollumfänglich bestätigt, aber auch nicht gänz-
lich widerlegt werden kann. Die Aussage „Haltung ist nicht alles, aber ohne 
Haltung ist alles nichts“ wird der Bedeutung von Haltung eher gerecht. 

Im Verlauf der Untersuchung haben sich vielfache Anhaltspunkte und Hinwei-
se auf die wechselseitige Beeinflussung von Haltung und Rahmenbedingungen 
gezeigt. Es bedarf keiner Diskussion, dass positive, unterstützende Rahmenbe-
dingungen die Tätigkeit der Ombudsperson nicht nur erleichtern, sondern ihr 
auch die Grundlage dafür bieten, die Konfliktkultur durch den Nachweis der 
positiven Auswirkungen zu verbessern und dass umgekehrt die Einrichtung der 
Funktion einer Ombudsperson keinen Sinn macht, wenn sie an den Rahmenbe-
dingungen zu scheitern droht. Dazwischen gibt es allerdings zahlreiche Facetten. 
Eine Ombudsperson darf keinesfalls eine Beeinträchtigung der elementaren Vo-
raussetzungen ihrer Tätigkeit hinnehmen. Würde sie das tun, wäre das ein Aus-
druck fehlender Haltung für diese Tätigkeit. Sie kann und muss organisationale 
und ideelle Einschränkungen tolerieren, die sich aus den vom Unternehmen vor-
gegebenen, verantwortbaren Rahmenbedingungen ergeben. Dazu gehören auch 
die materielle Ausstattung und der regulative Rahmen. In diesem Bereich kann 
die Ombudsperson durch ihre Haltung in zweierlei Hinsicht starken Einfluss 
nehmen. Einerseits durch die offene und direkte Klärung der aus ihrer Sicht ver-
besserungswürdigen Bedingungen und/oder Beschränkungen. Andererseits – und 
vor allem – durch eine den Grundprinzipien ihrer Tätigkeit entsprechende Hand-
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lungsweise gegenüber Unternehmensleitung, Vorgesetzten und Konfliktbetroffe-
nen.  

Fazit ist, dass, wenn unterstützende Rahmenbedingungen bestehen, die Wirkung 
(der Haltung) einer Ombudsperson umso höher ist und umso stärker kann sie 
wiederum Einfluss auf die Entwicklung eben dieser Rahmenbedingungen neh-
men.  

Eine unternehmensinterne Ombudsperson muss, als Voraussetzung für eine 
wirksame Tätigkeit, also neben entsprechendem theoretischem Wissen und tech-
nischem Handwerkzeug, wie Kenntnis der Methoden und Instrumente, eine Hal-
tung besitzen, die ihrer Funktion immanent (eigen) ist, und sie muss eine Persön-
lichkeit sein/haben, die sie in die Lage versetzt, diese innerhalb bestehender 
Strukturen auch zu realisieren. Durch diese ihre innere Haltung, die sich in ihrem 
äußeren Handeln zeigt, nimmt sie Einfluss auf die Rahmenbedingungen, die sich 
dadurch verändern. 

Die klare und unmissverständliche Verfolgung der idealen Ziele ihrer Tätig-
keit, nämlich der genannten unverzichtbaren Elemente, wird nicht nur ihre Stel-
lung und Rolle im Unternehmen, sondern auch das „Institut“ der Ombudsperson 
stärken.  
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